
 

Begrüssung und Mitteilungen 

 

Liebe Stimmberechtigte 

Im Namen des Gemeinderats laden wir Sie 
herzlich zur Gemeindeversammlung 1/2025 
vom 13. Juni 2025 ein.  

Mit Ihrer Teilnahme an der Gemeindeversamm-
lung stellen Sie sicher, dass Sie in allen Belan-
gen der Gemeinde, die auch Sie betreffen, mit-
bestimmen können. 

Die Traktandenliste umfasst Themen, welche 
Einfluss auf die zukünftige Gestaltung der Ge-
meinde haben. Dazu gehören unter anderem die 
Aufnahme unserer Jungbürgerinnen und Jung-
bürger, eine Ersatzwahl in den Zweckverband 
Kehrichtbeseitigung im Linthgebiet, den Zweck-
verband Abfallentsorgung Glarnerland sowie den Abwasserverband Glarnerland. Ebenfalls auf der 
Traktandenliste stehen die Jahresrechnungen 2024 der Gemeinde Glarus, der Technischen Betriebe 
Glarus und der cura unita glarus (Altersheime und Spitex). Zudem werden wichtige Entscheidungen 
betreffend Liegenschaftsverkäufe (Liegenschaft Fronacher in Ennenda und Liegenschaft Mühleareal 
in Ennenda) getroffen. Schliesslich stehen die Ersatzbeschaffung einer Strassenreinigungsmaschine 
und ein formeller Entscheid bezüglich Zonenplanänderung Ennetbühls im Zusammenhang mit dem 
Überbauungsplan Kartoni an.  

Beteiligen Sie sich aktiv an der Gemeindeversammlung – dieser wichtige Anlass in der Turnhalle 
Buchholz ist nicht den Politikerinnen und Politikern vorbehalten, sondern er ist die beste Gelegenheit, 
dass sich Bürgerinnen und Bürger zu den vorgelegten Traktanden äussern können. Ihre Meinung und 
Ihr Engagement sind wichtig für die Entwicklung unserer Gemeinde. Durch Ihre Teilnahme zeigen Sie 
nicht nur Interesse, sondern auch die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und einen Beitrag 
zu unserer gemeinsamen Zukunft zu leisten. 

An der Informationsveranstaltung vom 26. Mai 2025 besteht die Möglichkeit, im persönlichen Ge-
spräch über die Geschäfte der Gemeindeversammlung 1/2025 zu diskutieren. Wir freuen uns, Sie an 
diesem Anlass im Schützenhaussaal in Glarus und an der Gemeindeversammlung in der Turnhalle 
Buchholz vom 13. Juni 2025 zu begrüssen. 

 

Im Namen des Gemeinderats Glarus 

 

 

 

Peter Aebli   Flavia Bäbler  

Gemeindepräsident   Gemeindeschreiberin 

 

Bitte nehmen Sie Ihren persönlichen Stimmrechtsausweis an die Gemeindeversammlung mit. 

 

Terminvorschau 

Montag, 26. Mai 2025   Informationsveranstaltung zur Gemeindeversammlung 1/2025 

Freitag, 13. Juni 2025   Gemeindeversammlung 1/2025 

Montag, 10. November 2025   Informationsveranstaltung zur Gemeindeversammlung 2/2025 

Freitag, 28. November 2025   Gemeindeversammlung 2/2025 

(Änderungen vorbehalten) 

   
Alle Personen- und Funktionsbezeichnungen in diesem Memorial beziehen sich auf alle Geschlechter.



 

Bericht der Geschäftsprüfungskommission (GPK) zum Finanzhaushalt der Gemeinde, 

zur Jahresrechnung, zur Abrechnung der von den Stimmberechtigten beschlossenen 

Kredite sowie zur Amtsführung des Gemeinderats, der Schulkommission, der Verwal-

tung, der beiden öffentlich-rechtlichen Anstalten Technische Betriebe Glarus (tb.gla-

rus) und cura unita glarus (cug) sowie der Stiftungen im Jahr 2024 

Die Geschäftsprüfungskommission (GPK) nimmt gemäss Gemeindeordnung die Aufgabe wahr, die 
Rechtmässigkeit, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung der Gemeindebehörden, 
der Verwaltung, der Betriebe und Anstalten sowie die Anträge des Gemeinderats im Zuständigkeitsbe-
reich der Stimmberechtigten zu prüfen. Der vorliegende Bericht bezieht sich auf das Geschäftsjahr 
2024. 

Im Berichtsjahr fanden sieben ordentliche Sitzungen der GPK statt. Zudem nahm die Kommission an 
zwei Sitzungen mit dem Gemeinderat teil, um die relevanten Geschäfte der Gemeindeversammlungen 
zu besprechen. Die Zusammenarbeit mit den Gemeinderäten und der Verwaltung war – wie in den 
Vorjahren – konstruktiv und zielgerichtet. Die GPK bedankt sich für die engagierte Mitarbeit aller Betei-
ligten. 

Die GPK hat die weitere Umsetzung der neuen Gemeindestruktur aufmerksam begleitet. Die dabei 
erzielten Fortschritte – insbesondere im Bereich der Departementsführung und der operativen Steue-
rung – werden kritisch bewertet. Die Einführung neuer Arbeits- und Kommunikationsprozesse sind im 
Gange, zeigen jedoch noch nicht die gewünschte Wirkung. 

Auch im Jahr 2024 wurden die Tätigkeiten in den einzelnen Departementen durch die GPK individuell 
geprüft. Neben standardisierten Fragestellungen wurden auch spezifische Themen aufgegriffen. Ziel 
war es, die Organisation und Abläufe innerhalb der Departemente zu prüfen und Potenziale zur konti-
nuierlichen Verbesserung zu identifizieren. Die Gespräche wurden dokumentiert und bilden die Grund-
lage für Überprüfungen in den kommenden Jahren. 

Im Jahr 2024 fanden mehrere Tandemgespräche mit den Departementsverantwortlichen statt. Im 
Zentrum standen die Gemeindefinanzen, das Projekt Unterflurcontainer, die teils erschwerte Zusam-
menarbeit mit den kantonalen Behörden sowie die zweite Etappe der Verkehrsberuhigung. 

Ein besonderer Fokus lag auf der finanziellen Situation der Gemeinde, die sich als äusserst herausfor-
dernd erweist. Aufgrund eines strukturellen Defizits von rund CHF 4 Mio. jährlich wurde die Arbeits-
gruppe «Gesunde Gemeindefinanzen» ins Leben gerufen. Die GPK informierte sich gezielt über Spar-
potenzial und mögliche Massnahmen zur Abfederung des Defizits. Die GPK fordert klare Zielsetzun-
gen, Strategien und Zeitpläne bis zur Herbstgemeindeversammlung 2025, welche den stimmberech-
tigten Bürgern vorgelegt werden sollen. 

Erste Massnahmen für die «Gesunden Gemeindefinanzen» wurden bereits umgesetzt: Gemäss Rück-
meldungen aus den einzelnen Departementen erfolgt vor jeder Stellenausschreibung eine Bedarfsa-
nalyse. Aufgaben werden effizienter verteilt und die Pensen neu zu besetzender Stellen überprüft, um 
konsequent Einsparungen zu erzielen. 

Auch im Departement Gesellschaft und Gesundheit (DGG) wurden finanzpolitische Massnahmen dis-
kutiert. Dazu zählt unter anderem die Anpassung der Schalteröffnungszeiten. Parallel dazu wird die 
Digitalisierung interner Prozesse vorangetrieben, um die Effizienz zu steigern – ohne dabei die Quali-
tät zentraler Dienstleistungen wie Bürgerkontakte und Sozialberatung zu gefährden. 

Die GPK dankt den Mitgliedern des Gemeinderats, den Mitarbeitenden der Verwaltung sowie den 
Kommissionen für die vertrauensvolle Zusammenarbeit im vergangenen Jahr. Auch den Mitgliedern 
der GPK selbst gebührt ein besonderer Dank für ihren Einsatz. 

Auf Ende 2024 hat Florian Fischli seinen Rücktritt eingereicht. Die GPK bedankt sich herzlich bei Flo-
rian für seine engagierte Arbeit und die stets angenehme Zusammenarbeit. Er war der Sache ver-
pflichtet und setzte sich für das Wohlergehen der Gemeinde sowie ihrer Bewohnerinnen und Bewoh-
ner ein. Die Verabschiedung erfolgte im kleinen Rahmen innerhalb der GPK. 

Mit der Wahl von Nathalie Bertrand ist die GPK seit der Herbstgemeindeversammlung wieder vollzäh-
lig. Wir heissen das neue Mitglied herzlich willkommen. Die Einarbeitung erfolgte, sodass sie ihre Tä-
tigkeit wie vorgesehen wahrnehmen kann. 

  



 

Für das kommende Jahr plant die GPK den Reformprozess der neuen Gemeindeverordnung weiter 
kritisch zu begleiten und besonderes Augenmerk auf die Umsetzung der beschlossenen Sparmass-
nahmen sowie die Entwicklung der Dienstleistungsqualität zu legen. 

 

Geschäftsprüfungskommission der Gemeinde Glarus 

Hans-Peter Müller, Präsident 

 

  



 

Traktandum 2 

Jungbürgerinnen- und Jungbürgeraufnahme 

Die Versammlungsteilnehmenden und der Gemeinderat heissen die anwesenden Schweizer Jungbür-
gerinnen und Jungbürger herzlich willkommen und nehmen sie offiziell in den Kreis der Stimmberech-
tigten auf. Die Jungbürgerinnen und Jungbürger können sich sogleich aktiv an der Versammlung be-
teiligen. 

Die Feier der Jungbürgerinnen und Jungbürger findet am Freitag, 19. September 2025, im Rahmen 
des Generationenanlasses der Gemeinde Glarus, «Glarus begrüsst alle», statt. Eingeladen werden 
sämtliche Jugendliche schweizerischer und ausländischer Herkunft, die zwischen der letztjährigen und 
der diesjährigen Frühlings-Gemeindeversammlung das 16. Altersjahr erreicht haben. 

 

Traktandum 3 

Wahlen für den Rest der Amtsperiode 2022–2026 

Gemäss Art. 30 Abs. 2 Bst. e Gemeindegesetz wählen die Stimmberechtigten an der Gemeindever-
sammlung die Delegierten bzw. Abgeordneten der Gemeinde in den Zweckverbänden.  

Am 18. März 2024 hat Gemeinderat Hans Peter Spälti, ehemaliger Departementsvorsteher Bau und 
Versorgung, aufgrund Erreichens des Pensionsalters per Ende Dezember 2024 seinen Rücktritt aus 
dem Gemeinderat Glarus erklärt. Damit verbunden tritt er auch als Abgeordneter für den Zweckver-
band Kehrichtbeseitigung im Linthgebiet sowie als Delegierter für den Zweckverband Abfallentsorgung 
Glarnerland zurück. Rolf Kohler, Projektleiter Abteilung Infrastrukturmanagement der Gemeinde Gla-
rus, hat gleichzeitig seinen Rücktritt als Delegierter für den Abwasserverband Glarus ausgesprochen. 

Die Gemeindeversammlung hat für den Rest der Amtsdauer 2022–2026 zu wählen: 

3.1  eine/n Abgeordnete/n in den Zweckverband Kehrichtbeseitigung im Linthgebiet 

3.2  eine/n Delegierte/n in den Zweckverband Abfallentsorgung Glarnerland 

3.3  eine/n Delegierte/n in den Abwasserverband Glarnerland 

3.1 Wahl einer/eines Abgeordneten in den Zweckverband Kehrichtbeseitigung 
im Linthgebiet 

Aufgrund des Rücktritts von Hans Peter Spälti ist für den Rest der Amtsdauer 2022–2026 ein/e neue/r 
Abgeordnete/r für den Zweckverband Kehrichtbeseitigung im Linthgebiet zu wählen. Dabei muss es 
sich um ein Mitglied des Gemeinderats handeln (Art. 11 Abs. 5 Gemeindeordnung). 

Folgende Person stellt sich zur Verfügung: 

Abgeordnete: Eva-Maria Kreis, Gemeinderätin und Departementsvorsteherin Bau und Versorgung 

3.2 Wahl einer/eines Delegierten in den Zweckverband Abfallentsorgung 
Glarnerland 

Infolge Rücktritts von Hans Peter Spälti ist für den Rest der Amtsdauer 2022–2026 ein/e neue/r Dele-
gierte/r für den Zweckverband Abfallentsorgung Glarnerland zu wählen. Auch hierbei muss es sich um 
ein Mitglied des Gemeinderats handeln (Art. 11 Abs. 5 Gemeindeordnung). 

Folgende Delegierte stellt sich zur Verfügung: 

Delegierte: Eva-Maria Kreis, Gemeinderätin und Departementsvorsteherin Bau und Versorgung 

3.3 Wahl einer/eines Delegierten in den Abwasserverband Glarnerland 

Aufgrund des Rücktritts von Rolf Kohler ist für den Rest der Amtsdauer 2022–2026 ein/e neue/r Dele-
gierte/r für den Abwasserverband Glarnerland zu wählen.  

Folgende Person stellt sich zur Verfügung: 

Delegierte: Eva-Maria Kreis, Gemeinderätin und Departementsvorsteherin Bau und Versorgung  



 

Traktandum 4 

Jahresrechnung 2024 der Technischen Betriebe Glarus: 
Genehmigung 

4.1 Ausgangslage 

Gemäss Art. 41 Abs. 1 Bst. e des Gemeindegesetzes und Art. 14 Abs. 1 Gemeindeordnung in Ver-
bindung mit Art. 18 Abs. 3 der Werkordnung der Technischen Betriebe Glarus genehmigen die 
Stimmberechtigten an der Gemeindeversammlung den Geschäftsbericht 2024 und die Jahresrech-
nung 2024 der Technischen Betriebe Glarus (tb.glarus). 

Der Geschäftsbericht der tb.glarus mit der Jahresrechnung 2024 und dem Anhang ist auf den 
nachfolgenden Seiten abgedruckt. 

4.2 Erwägungen des Gemeinderats 

Im Auftrag des Gemeinderats setzte sich das Departement Finanzen und Controlling vertieft mit dem 
Jahresabschluss 2024 der tb.glarus auseinander. Insbesondere evaluierte es mögliche in Bezug auf 
die tb.glarus bestehende Risiken und setzte daraus abgeleitet folgende Prüfungsschwerpunkte: 

 Analyse der Jahresrechnung 2024 und der zusätzlichen Berichterstattungen 

 Investitionstätigkeiten 

 Beschaffungsmarkt/-preise Strom + Gas 

 Handhabung/Weiterbearbeitung Deckungsdifferenzen 

 Entwicklung Bruttogewinn 

 Personalaufwand 

 Mittel-/langfristige Investitionsplanung und Finanzierung 

 Stille Reserven 

Anhand eigener Prüfungshandlungen und in Zusammenarbeit mit der Revisionsstelle KPMG AG wur-
den diese Prüfungsschwerpunkte bearbeitet. Am 11. März 2025 erläuterten Vertreter der tb.glarus 
dem Gemeinderat die Jahresrechnung 2024. In der Diskussion konnten das Geschäftsjahr analysiert 
und noch offene Fragen geklärt werden. Der Revisionsbericht lautet positiv und weist keine Vorbehalte 
aus. 

Die tb.glarus haben auch im Jahr 2024 stark investiert und mussten dementsprechend Fremdkapital 
aufnehmen. So ist das «Kraftwerk Luchsingen» komplett erneuert, modernisiert und auf den neuesten 
Stand der Technik gebracht sowie der Batterie-Energiespeicher (BESS) auf dem Spälty-Areal in 
Netstal in Betrieb genommen worden. Mit dem Einsatz des Batteriespeichers können die tb.glarus 
seither einerseits Lastspitzen ausgleichen und andererseits die Frequenzhaltung sicherstellen. 

Die tb.glarus haben dem Gemeinderat ihre Investitions- und Finanzplanung wie auch die Gewinn- und 
Preisgestaltung nachvollziehbar dargelegt. Der Beschaffungsaufwand der tb.glarus ist im Verhältnis 
zum Betriebsertrag im Jahr 2024 zwar tiefer als im Vorjahr ausgefallen, er ist aber immer noch deut-
lich höher als bis und mit 2021. 

Für das Jahr 2024 mussten die tb.glarus wieder die Konzessionsabgabe zugunsten des Energiefonds 
der Gemeinde Glarus erheben. Im Vorjahr wurde diese Erhebung der Konzessionsabgabe vom Ge-
meinderat ausgesetzt, um angesichts der im Jahr 2022 gestiegenen Energiepreise die Unternehmen 
und die Bevölkerung zu entlasten.  

Der Gemeinderat hat weiter festgestellt, dass die tb.glarus die Herausforderungen im Zusammenhang 
mit den teilweise weiterhin hohen Beschaffungspreisen stets aktiv und zum Wohle der Kunden ange-
hen. Bei den tb.glarus fielen im Geschäftsjahr 2024 gesamthaft keine wesentliche Veränderungen der 
Deckungsdifferenzen an, und die bestehenden Deckungsdifferenzen werden in den Jahren 2025 bis 
2027 wieder abgebaut. Deshalb ist nicht davon auszugehen, dass die tb.glarus die Strompreise rasch 



 

senken können. Die Eidgenössische Elektrizitätskommission als unabhängige staatliche Regulie-
rungsbehörde im Elektrizitätsbereich überwacht die Preise und Tarife im Interesse der Kundinnen und 
Kunden und hat die Tarife der tb.glarus für korrekt befunden. 

Aus Sicht des Gemeinderats zeichnen sich die tb.glarus insbesondere durch folgende Stärken und 
Herausforderungen aus: 

 Stärken: klare strategische Positionierung; grosse Leistung; Eigenkapitalsituation; Investitionstä-
tigkeit; attraktive Tarifierung 

 Herausforderungen: Konkurrenzdruck im Kommunikationsbereich und technische Neuerungen; 
Tarifanpassungen und Kundenabgänge; regulatorische Veränderungen; immer stärkere Regulie-
rung der Monopolbereiche (Strom und Gas); im nationalen Vergleich kleine Volumen; Verständ-
nisentwicklung aller Anspruchsgruppen betreffend Verwendung der Betriebsergebnisse (bspw. 
Thesaurierung, Rückerstattung an Kunden usw.), Entwicklung stiller Reserven, Investitionsfinan-
zierungen, Weiterentwicklung Wärmeverbünde  

Dem Gemeinderat ist als Eigentümervertreter auf der Basis des Konzessionsvertrages zwischen Ge-
meinde und tb.glarus wichtig, dass: 

 die Versorgungssicherheit in der Gemeinde Glarus sichergestellt ist; 

 attraktive Energiepreise weiterhin ein Standortvorteil für die Gemeinde sind;  

 die tb.glarus auch in den nächsten Jahren die notwendigen Investitionen zur Sicherstellung einer 
funktionierenden, modernen Energie-, Wasser- und Kommunikationsversorgung tätigen können; 

 erzielte Gewinne nach nötigen Investitionen und Rückstellungen an die Kunden zurückfliessen. 

Der Gemeinderat dankt dem Verwaltungsrat, der Geschäftsleitung und allen Mitarbeitenden der  
tb.glarus für das grosse und erfolgreiche Engagement zugunsten der Kundinnen und Kunden sowie 
der Öffentlichkeit. 

4.3 Antrag an die Gemeindeversammlung 

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen sowie gestützt auf Art. 41 Abs. 1 Bst. e des Gemeindege-
setzes, Art. 14 Abs. 1 der Gemeindeordnung und Art. 18 Abs. 3 der Werkordnung beantragen der Ge-
meinderat und der Verwaltungsrat der Technischen Betriebe Glarus (tb.glarus) der Gemeindever-
sammlung, folgenden Beschluss zu fassen: 

1. Der Geschäftsbericht 2024 der Technischen Betriebe Glarus und die Jahresrechnung 2024 der 
Technischen Betriebe Glarus, die einen Ertragsüberschuss von CHF 2'428'377 ausweist, werden 
genehmigt. 

 

Stellungnahme der Geschäftsprüfungskommission (GPK) 

Anlässlich der Revisionsbesprechung vom 11. März 2025 wurden die Mitglieder der GPK über die 
Jahresrechnung und die geschäftlichen Tätigkeiten der tb.glarus informiert. Die Revisionsgesellschaft 
vermeldete keine wesentlichen Beanstandungen und bestätigt in ihrem Prüfungsurteil die Konformität 
der Jahresrechnung 2024 mit den rechtlichen Grundlagen. Die GPK stellt fest, dass der Gemeinderat 
seine Aufsichtspflicht wahrnimmt. 

Die GPK empfiehlt der Gemeindeversammlung, die Rechnung 2024 der tb.glarus in Übereinstimmung 
mit der Revisionsstelle KPMG AG und gemäss Antrag des Gemeinderates zu genehmigen. 

 
  



Vorwort

Herausforderungen und 
Chancen im Energiesektor 

Die Energiebranche befand sich 2024 
erneut im Spannungsfeld zwischen 

volatilen Energiemärkten, regulatori-
schen Neuerungen und der Notwen-
digkeit, die Dekarbonisierung voran-
zutreiben. Mit der Energiestrategie 
2050 und dem neuen Stromgesetz 
rücken Versorgungssicherheit, Netz-

ausbau und Speicherlösungen noch 
stärker in den Fokus. 

Nachhaltige Energie-
erzeugung: KW Luch-
singen als Vorzeige-
projekt 

Ein Beispiel für den Wandel ist die Modernisie-
rung des Kraftwerks Luchsingen. Mit einer In-
vestition von 34 Millionen Franken wurde das 
Kraftwerk auf den neuesten Stand der Technik 
gebracht, wodurch die Leistung auf 6 Mega-
watt gesteigert wurde. Die Erhöhung der Spei-
cherkapazität ermöglicht eine flexiblere und ef-
fizientere Stromproduktion, insbesondere zur 
Deckung von Spitzenlasten. Gleichzeitig blieb 
ein Grossteil der Wertschöpfung in der Region, 
wodurch die lokale Wirtschaft gestärkt wurde.

Batterie-Energiespeicher 
(BESS) erhöht die Netzsta-
bilität 

Mit der Inbetriebnahme des Batterie-Ener-
giespeichers (BESS) auf dem Spälty-Areal in 
Netstal wurde ein weiterer Meilenstein er-
reicht. Die Anlage mit einer Leistung von 10,4 
Megawatt hilft, Lastspitzen zu glätten und die 
Netzfrequenz zu stabilisieren. Damit trägt sie 
zur Versorgungssicherheit und zur Integration 
erneuerbarer Energien bei. 

Digitalisierung und Glasfa-
serausbau: Eine vernetzte 
Zukunft 

Neben der Energieinfrastruktur investieren wir 
auch in die digitale Zukunft. Der Ausbau des 
Glasfasernetzes (FTTH) schreitet zügig vor-
an. Bis Ende 2024 wurden bereits 4321 Nut-
zungseinheiten erschlossen, was den Stand-
ort Glarus noch attraktiver für Einwohner und 
Unternehmen macht. Die Möglichkeit zur 
freien Providerwahl und die künftige Integra-
tion smarter Messsysteme bieten zusätzlichen 
Mehrwert für die Kundinnen und Kunden.

Ein starkes Team für eine 
nachhaltige Zukunft 
Hinter all diesen Fortschritten stehen die en-
gagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
tb.glarus, die mit ihrem Einsatz und Fachwis-
sen jeden Tag dafür sorgen, dass unsere Kun-
dinnen und Kunden zuverlässig mit Energie 
versorgt werden.
Ihnen, liebe Kundinnen und Kunden, danke ich 
für Ihr Vertrauen und Ihr Interesse an unseren 
innovativen Lösungen. Gemeinsam leisten wir 
einen Beitrag zur Gestaltung der Energiezu-
kunft des Glarnerlands.

Andreas Widmer
Präsident des Verwaltungsrats tb.glarus

Innovation, Nachhaltigkeit und 
Versorgungssicherheit
Das Geschäftsjahr 2024 war für die tb.glarus von Dynamik und Fortschritt geprägt. 
Neben einem erfreulichen finanziellen Ergebnis standen wegweisende Projekte und  
strategische Weichenstellungen im Mittelpunkt. Die engagierten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter und die enge Zusammenarbeit mit unseren Partnerinnen und Partnern  
haben es ermöglicht, dass wir als regionales Versorgungsunternehmen weiterhin einen 
wichtigen Beitrag zur Energiewende und zur Versorgungssicherheit leisten.

Andreas Widmer
Präsident des  

Verwaltungsrats tb.glarus



 

Von links:

Mario Zimmermann 
Hauptabteilungsleiter 
Vertrieb und Entwicklung

Martin Zopfi-Glarner 
Geschäftsführer

Beat Stüssi 
Hauptabteilungsleiter 
Finanzen und Admini
stration

Martin Winteler 
Hauptabteilungsleiter 
Netze und Betrieb, 
stellvertretender  
Geschäftsführer

Revisionsstelle
KPMG AG, Badenerstrasse 172, 8036 Zürich

Führungsstruktur

Verwaltungsrat

Geschäftsleitung 

Von links:

Bruno Odermatt 
Vizepräsident des  
Verwaltungsrats

Jacqueline Jenny 
Verwaltungsrätin

Andreas Widmer 
Präsident des  
Verwaltungsrats

Stefan Mittner 
Verwaltungsrat

Hans Peter Spälti 
Verwaltungsrat



 

Eine Unternehmung funktioniert nur dank ihren Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter und deren Know-how. 
Wie das Geschäftsumfeld verändert sich eine Firma 
auch im personellen Bereich aus verschiedenen Grün-
den ständig: Es kommen neue Fachkräfte und Lernen-
de hinzu, andere verlassen die Firma, Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter feiern Dienstjubiläen oder absolvieren 
Weiterbildungen. So herrscht stets eine konstruktive 
Dynamik. Die tb.glarus bedanken sich herzlich bei al-
len ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren 
Einsatz im Sinne der Unternehmung.

Personelles

Eintritte

Thomas Hefti 
Produktentwickler und  

-manager – per 1. Februar 2024

Michael Feldmann 
Leitungsmonteur Fernwärme /  

Gas / Wasser – 1. September 2024 
10 Jahre

Alja Günter 
Projekt- und Produkt- 

supporterin – per 1. Mai 2024

Hans Buser 
Abteilungsleiter Kunden- 

dienst – 1. September 2024 
10 Jahre

Anna-Luisa Pietschmann 
Lernende – 

per 1. August 2024

Roman Cools 
Netzelektriker –  

1. Dezember 2024 
30 Jahre

Austritte
Robert Müller per 29. Februar 2024

Riccardo Bidese per 12. Juni 2024

Tobias Zweifel per 31. Juli 2024

Noah Fellmann per 31. Juli 2024

Matteo Magni per 31. Dezember 2024

Pensionierung
Reto Adank per 31. Januar 2024

Brigitte Murer per 30. Juni 2024

Jubilare



Rubriktitel

Ökologie und  
Nachhaltigkeit
Ökologie und Nachhaltigkeit sind zentrale Bestandteile  
unserer Vision, Mission und Strategie.

Elektrische Energie
Die tb.glarus sind bestrebt, die öko-
logischen Auswirkungen der Ge-
schäftstätigkeit stetig zu minimieren. 

So werden nicht nur die Kundinnen 
und Kunden, sondern auch der eige-
ne Betrieb zu 100 % mit Strom aus er-
neuerbaren Quellen versorgt. Die 
Stromkundinnen und -kunden in der 
Grundversorgung haben kostenneut-
ral 100 % Wasserkraft Schweiz im 
Standardprodukt und können den 
ökologischen Mehrwert mit der Wahl 
aus zwei verschiedenen erneuerba-
ren Stromprodukten noch erhöhen.

Gas
Im Bereich Gas bieten die tb.glarus 
verschiedene Produkte mit Biogas an. 
Im Standardprodukt beträgt der Bio-
gasanteil 30 %. Zudem besteht für 
Kundinnen und Kunden die Möglich-
keit, 100 % naturemade zertifiziertes 
Biogas zu bestellen.

Wohlige Wärme aus 
Glarner Holzschnitzel.

Fernwärme
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Fernwärme

Die tb.glarus betreiben in der Ge-
meinde Glarus aktuell drei Wärmever-
bunde. Fernwärme ist im Grundsatz 
auf Nachhaltigkeit ausgelegt und bie-
tet nebst den ökonomischen Vorteilen 
insbesondere ökologische Vorteile:

• �Entlastung der Luft, da nur geringe 
Schadstoffemission

• �Reduktion der CO2-Emission
• �Nutzung einheimischer, erneuerba-

rer Energien
• �Reduktion der Verwendung fossiler 

Energien
• �Keine Abwärme in den einzelnen 

Gebäuden

Im Jahr 2024 haben die tb.glarus in 
allen Verbunden mehr Wärme abge-
setzt:

• �Im Wärmeverbund Glarus 2 (WVG2) 
Buchholz war die Auslastung deutlich 
grösser aufgrund des voranschrei-
tenden Netzausbaus und damit ver-
bunden mit mehr angeschlossenen 
Kundinnen und Kunden fast viermal 
so hoch wie im Jahr 2023 (Steigerung 
von 0,44 auf 1,68 Gigawattstunden).

• �Auch im Wärmevebund Glarus 1 
(WVG 1) Kantonsschule war die ab-
gesetzte Wärme um 15,4 % höher als 

im Jahr 2023. Beim Energieträger ist 
der Gasanteil mit 21,4 % vergleichs-
weise hoch, da viele Bauaustrock-
nungen durchgeführt wurden und 
im Sommer ein hoher Energiebe-
darf bestand.

• �Die beim Wärmeverbund Ennenda 1 
(WVE 1) Schulhaus Hof abgesetzte 
Wärme ist um 9,5 % höher als im 
Jahr 2023. In Ennenda erwarten die 
tb.glarus im Jahr 2025 eine grosse 
Steigerung, da im Jahr 2024 nur drei 
neue Anschlüsse in Betrieb genom-
men werden konnten.

Gesamthaft haben die tb.glarus im 
Jahr 2024 in allen Verbunden 6,1 Giga
wattstunden Wärme-Energie abge-
setzt und den Kundinnen und Kunden 
wohlige Wärme geliefert. Dies ist eine 
Steigerung um 41,3 % gegenüber 
dem Jahr 2023.

Wasser
Um die Wasserqualität im ganzen Was-
serversorgungssystem jederzeit ge-
währleisten zu können, werden regel-
mässig Reinigungen der Reservoire 
sowie Netz- und Hydranten-Spülun-
gen durchgeführt. Bei allen Grundwas-
serentnahmestellen sind die Schutzzo-
nen ausgeschieden. Zu jeder Schutzzo-
ne gibt es ein Schutzzonenreglement 
und einen Schutzzonenplan. Im Rah-
men des Qualitätsmanagements wer-
den die Schutzzonen periodisch auf 
deren Bewirtschaftung geprüft.

Fahrzeug-Flotte
Die tb.glarus setzen in ihrer Fahrzeug-
Flotte auf alternative Antriebe und 
tauschen alte Fahrzeuge gegen sol-
che mit reduzierten Emissionen. Von 

Total wurden  
6,1 Gigawatt- 
stunden  
Fernwärme  
abgesetzt.
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für Kundinnen und Kunden 

und den eigenen Betrieb

Nachhaltig: Die Bewirt-
schaftung der Wasser-

versorgung sowie 
die Umsetzung von 

E-Mobility-Systemen.

Hier erfahren  
Sie mehr  

über unsere  
Fernwärme.
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Total acht Turbinen in sechs 
Kraftwerken sorgen für erneuer-

bare Energie durch Wasserkraft.



Bericht

den insgesamt 25 Fahrzeugen der 
tb.glarus sind acht Elektro-Fahrzeuge 
und ein Biogas betriebenes Fahrzeug.
Mit dem Auf- und Ausbau von Wärme-
verbunden, dem Bau von eigenen 
Fotovoltaikanlagen sowie dem Aus-
bau der E-Mobilität reduzieren die 
tb.glarus ihre CO2-Emissionen weiter.

Öffentliche  
Beleuchtung
Im Bereich der öffentlichen Beleuch-
tung setzen die tb.glarus auf LED. Sie 
unterhalten im Gemeindegebiet 1892 
Leuchten. Davon sind bereits 77 % mit 
modernster LED-Technologie ausge-
rüstet. Die LED-Leuchten brauchen 
rund 70 % weniger Energie als Natri-
umdampflampen oder Leuchtstoff-
röhren. Die tb.glarus setzen zuneh-
mend dynamische Lichtsteuerungen 
ein, was den Stromverbrauch zusätz-
lich senkt.

Produktion
Die tb.glarus betreiben für die Pro-
duktion aus erneuerbaren Energien 

sechs Wasserkraftwerke mit total acht 
Turbinen. Die Eigenproduktionsquo-
te beträgt 40,4 %.

Umwelt Compliance
Die tb.glarus halten alle relevanten 
Gesetze, Vorschriften und Normen in 
Bezug auf Umwelt-Compliance-Vor-
schriften ein.

Umrüstung der öffent-
lichen Beleuchtung auf 
stromsparende LED-
Leuchten.

Projektumsetzung im Einklang mit der Natur.

Hier erfahren  
Sie mehr.
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KW Luchsingen –  
Energie neu gedacht
Das Wasserkraftwerk Luchsingen steht nach einer umfassenden Neuge-
staltung bereit, einen bedeutenden Beitrag zur Energiewende zu leisten. 
Mit Investitionen von 34 Millionen Franken wurde das 80-jährige Kraft-
werk komplett erneuert, modernisiert und auf den neuesten Stand der 
Technik gebracht. Dabei blieben 61 Prozent der Investitionssumme direkt 
im Glarnerland und die regionale Wirtschaft wurde somit gestärkt.

Einer der zentralen Bestandteile der 
Modernisierung war der Bau eines 
neuen Speicherbeckens auf dem 
Brunnenberg, das die Gesamtspei-
cherkapazität von 9000 auf 30 000 Ku-
bikmeter erhöht. Diese Erweiterung 
ermöglicht es, mit dem Kraftwerk 
Spitzenlasten über einen Zeitraum 
von bis zu acht Stunden zu decken – 
eine wesentliche Möglichkeit, um ei-
ne zuverlässige Stromversorgung im 
Stromnetz zu gewährleisten. Insge-
samt produziert das neue Kraftwerk 
mit einer Leistung von 6 Megawatt 
jährlich rund 22,5 Gigawattstunden 
erneuerbaren Strom. Das reicht aus, 
um etwa 5500 Haushalte zu versor-
gen – ein klarer Beleg für die Leis-
tungsfähigkeit und Effizienz moder-
ner Wasserkrafttechnologie.

Neben der gesteigerten Strompro-
duktion leistet das Kraftwerk einen er-
heblichen Beitrag zum Klimaschutz. 
Durch den Umstieg auf modernste 
Technik und die Nutzung erneuerba-
rer Wasserkraft werden jährlich über 
27 000 Tonnen CO2 eingespart. Diese 
Einsparungen entsprechen den Emis-
sionen, die ein Kohlekraftwerk bei der 
gleichen Stromproduktion verursa-
chen würde. Damit zeigt das Projekt 
eindrucksvoll, wie der Ausbau erneu-
erbarer Energien einen konkreten 
und messbaren Einfluss auf die Re-
duktion von Treibhausgasen haben 
kann.
Der Neubau des Kraftwerks ist auch 
ein Beispiel für die gelungene Zusam-
menarbeit zwischen lokalen Akteurin-
nen und Aktueren und Expertinnen 
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Millionen Franken  

Investitionen

34
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und Experten aus verschiedenen 
Fachbereichen. Ein Grossteil der In-
vestitionen konnte an im Glarnerland 
ansässige Betriebe vergeben werden. 
Dies zeigt die Konkurrenzfähigkeit des 
lokalen Gewerbes. So können Arbeits-
plätze vor Ort gesichert und die Akzep-
tanz solcher Projekte innerhalb der 
Bevölkerung gestärkt werden.
Das Kraftwerk Luchsingen ist ein Ge-
nerationenprojekt und setzt ein star-
kes Signal für die Rolle der Wasser-
kraft in der Energiewende. Als eine 
der ältesten und bewährtesten For-
men erneuerbarer Energie bietet die 
Wasserkraft nicht nur eine stabile und 
verlässliche Stromquelle, sondern 
trägt auch dazu bei, die Abhängigkeit 
von fossilen Brennstoffen zu reduzie-
ren. In Kombination mit anderen er-
neuerbaren Energien wie Solar- und 
Windkraft kann die Wasserkraft eine 
zentrale Rolle dabei spielen, die Kli-
maziele zu erreichen und eine nach-
haltige Energiezukunft zu gestalten.

Weiter steht das modernisierte Kraft-
werk symbolisch für die gelungene Ver-
bindung von Umwelt, Tradition und In-
novation. Ursprünglich als klassische 
Energiequelle zur Nutzung des Gefälles 
von rund 500 Metern vom Brunnen-
berg nach Luchsingen konzipiert, hat es 
sich zu einem Vorzeigemodell entwi-
ckelt, das zeigt, wie Tradition in eine zu-
kunftsorientierte Strategie eingebettet 
werden kann. Dabei sind es nicht nur 
die technischen Verbesserungen, die 
auffallend sind, sondern auch der öko-
logische Mehrwert, den die Umsetzung 
des Projekts mit sich bringt.

Ein weiterer Vorteil des erneuerten 
Kraftwerks ist seine Flexibilität. Durch 
die erhöhte Speicherkapazität kann 
das Kraftwerk noch besser auf kurz-
fristige Schwankungen im Stromnetz 
reagieren. Dies ist besonders wichtig 
in einer Zeit, in der die Integration von 
volatilen erneuerbaren Energiequel-
len wie Solar- und Windkraft immer 
mehr an Bedeutung gewinnt. Mit der 
Möglichkeit, Spitzenlasten zu decken, 
trägt das Kraftwerk dazu bei, die Sta-
bilität des Stromnetzes zu sichern 
und Blackouts zu vermeiden.
Das «Andrehen» des neuen Kraft-
werks wurde Ende August mit einer 
Feier gewürdigt, bei der nebst den be-
teiligten Bauarbeiterinnen und Bau-
arbeitern und Projektbeteiligten, Ver-
treterinnen und Vertreter aus Politik, 
Wirtschaft und der lokalen Bevölke-
rung anwesend waren. Die Begeiste-
rung über das Projekt war spürbar, 
und viele sahen darin ein Zeichen des 
Fortschritts. Die Verantwortlichen be-
tonten, dass das Projekt nicht nur ein 
Meilenstein für die Region, sondern 
auch ein Vorbild für andere Kraftwer-
ke sei.
Zusammenfassend zeigt die Moder-
nisierung des Kraftwerks, wie Investi-
tionen in erneuerbare Energien so-
wohl ökonomisch als auch ökologisch 
von Vorteil sein können. Es unter-
streicht die Bedeutung von Nachhal-
tigkeit und Innovation, um die Her-
ausforderungen der Energiewende 
erfolgreich zu meistern. Mit seiner 
zeitgemässen Technik, erhöhten Ka-
pazität und dem klaren Fokus auf Kli-
maschutz setzt das Kraftwerk ein star-
kes Zeichen für die Zukunft der Ener-
gieversorgung.
Entdecken Sie mehr über diese beein-
druckende Transformation in unserer 
Videodokumentation, die die techno-
logischen Fortschritte, die ökologi-
schen Vorteile und die lokale Veranke-
rung unseres Projekts beleuchtet.

Das Kraftwerk  
Luchsingen ist ein  
Generationenprojekt
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durch Erhöhung der Ge-

samtspeicherkapazität von 

9000 auf 30 000 Kubikmeter

Das neue Speicher
becken auf dem 
Brunnenberg mit 
einem Volumen von 
21 000 m3.

Hier finden  
Sie das Video.



Batterie-Energiespeicher: 
Meilenstein für die  
Versorgungssicherheit
Mit dem erfolgreichen Abschluss der Testphase des Batterie-Energiespeichers 
(BESS) auf dem Spälty-Areal in Netstal machten die tb.glarus vor Weihnach-
ten einen weiteren Schritt in Richtung Energiezukunft. Die für den Betrieb 
notwenige Präqualifikation von Swissgrid wurde ohne grosse Hindernisse 
gemeistert und die maximale Leistung von beeindruckenden 10,4 Megawatt 
konnte vollumfänglich eingesetzt und getestet werden. Für alle Beteiligten 
ist dies ein technischer und organisatorischer Erfolg.

Mit der Umsetzung wurde im August 2024 gestar-
tet. Trotz komplexer Anforderungen und eines ehr-
geizigen Ziels verlief die Realisierung planmässig 
– ein Beweis für die professionelle Zusammenar-
beit aller involvierten Stellen. Vom Bauentscheid 
bis zur Inbetriebnahme vergingen nur 14 Monate.
Geplant hat die gesamte Anlage in Netstal eine ost-
schweizer Firma, welche bereits mehrere ähnliche 
Batterieprojekte in der Schweiz erfolgreich umge-
setzt hat. Verantwortlich für die Lieferung der Batte-
rie war ein deutscher Generalunternehmer. Die ei-
gentlichen Speicher-Elemente kommen vom Welt-
marktführer und weltgrössten Batteriehersteller aus 
China. Es handelt sich um Lithium-Eisenphosphat-

Batterien. Ihr Vorteil ist, dass sie nicht brennbar sind 
und keine Schwermetalle wie Nickel, Mangan oder 
Kobalt enthalten.
Mit dem Einsatz des Batteriespeichers können die 
tb.glarus einerseits Lastspitzen glätten. Weil die 
Batterie innert Millisekunden reagiert, hilft sie an-
dererseits bei der Frequenzhaltung – damit das 
Netz immer genau richtig mit einer Frequenz von 50 
Hertz schwingt. Und dies unabhängig davon, wie 
schnell grosse Verbraucher ein- und ausgeschaltet 
werden oder ob PV-Anlagen im einen Moment 
Strom liefern oder im andern aufgrund von Son-
nenabdeckung nicht mehr. Das verbessert die Ver-
sorgungssicherheit.
Der BESS ist ein eindrucksvolles Beispiel dafür, was 
durch Kooperation, Innovation und Leidenschaft in 
vergleichsweise kurzer Zeit erreicht werden kann. 
Die Zukunft des Glarnerlands wird elektrischer und 
nachhaltiger.

Anlieferung der BESS-
Speichermodule.



Bericht

Glasfaserausbau für  
eine vernetzte Zukunft
Die tb.glarus investieren weiterhin in ein modernes Glasfasernetz 
(FTTH – Fiber to the Home), das nicht nur für ultraschnelles Internet, 
sondern auch für Nachhaltigkeit und Standortvorteile steht. Mit freier 
Providerwahl und fortlaufendem Ausbau wird die Gemeinde Glarus 
Teil der digitalen Transformation.

Die tb.glarus investieren weiterhin in ein moder-
nes Glasfasernetz (FTTH – Fiber to the Home), das 
nicht nur für ultraschnelles Internet, sondern auch 
für Nachhaltigkeit und Standortvorteile steht. Mit 
freier Providerwahl und fortlaufendem Ausbau 
wird die Gemeinde Glarus Teil der digitalen Trans-
formation.
Im Jahr 2024 wurde der Ausbau der Zellen in der 
gesamten Ortschaft Glarus weiter vorangetrieben 
und wie geplant abgeschlossen. Offen sind nun 
noch wenige kleinere Etappen sowie die Nachar-
beiten und Nacherschliessungen bei verschiede-
nen Nutzungseinheiten. Ende 2024 waren bereits 
über 4300 der total zu erschliessenden 7600 Nut-
zungseinheiten vermarktbar. Gleichzeitig laufen 
die Arbeiten des Netzkooperationspartners Swiss-
com in Netstal, Riedern und Ennenda auf Hoch-
touren, sodass das Projekt bis Ende 2025 abge-
schlossen sein wird. Diese Netzkooperation er-
möglicht eine effiziente und flächendeckende Um-
setzung der Glasfasererschliessung in der Ge-
meinde Glarus. In jedes Objekt wird zusätzlich zu 
den beiden Fasern in den Wohnbereich eine Ge-
bäudefaser bis zum Hausanschlusskasten (BEP) 
eingezogen, über welche später die Kommunika-
tion zu technischen Anlagen wie Stromzähler er-
folgen kann. Dies wird u. a. fürs Messwesen und 
auch für das Stromnetz den Vorteil von Kostenein-
sparungen und einem optimierten Kommunikati-
onsprozess haben.

Das Glasfasernetz ist ein Symbol für Fortschritt. Es 
bietet Zugang zum schnellsten und modernsten Te-
lekommunikationsnetz und wird – sofern die bauli-
chen Voraussetzungen wie die Einzugsfähigkeit der 
Steigzone erfüllt sind – für die Kundinnen und Kun-
den kostenlos umgesetzt.

Vielfalt und Flexibilität
Die freie Providerwahl auf dem offenen Netz garan-
tiert den Einwohnerinnen und Einwohnern indivi-
duelle Lösungen. Neben Sunrise stehen aktuell 
auch Salt, Fiberstream und Swisscom zur Verfü-
gung. Über den Telecom-Anbieter kann jeder selbst 
entscheiden, welche Produkte am besten zu den 
persönlichen Bedürfnissen passen.

Nachhaltigkeit im Fokus
Der Glasfaserausbau ist nicht nur technologisch zu-
kunftsweisend, sondern auch nachhaltig. Daten 
werden in Lichtgeschwindigkeit übertragen – die 
schnellste und effizienteste Technologie auf dem 
Markt. Damit steigert Glarus seine Attraktivität für 
Einwohnerinnen und Einwohner, Unternehmen 
und die digitale Wirtschaft.

Glasfaserkabel in 
einer Spleisskassette.

Hier finden Sie weitere 
Informationen zum 
Glasfaser-Ausbau.



Das Wasser für das Kraftwerk 
Luchsingen kommt zu einem 

erheblichen Teil aus dem Bächibach.

Erneuerung Schlauch-
wehr beim Kraftwerk 

Walzmühle.

Der fertiggestellte Batterie-
Energiespeicher BESS mit 

10.4 Megawatt Leistung.



 

Statistische Daten

Wärme
	 2023� 2024

Investitionen pro Jahr	 CHF 3,3 Mio.	 CHF 2,9 Mio.

Umsatz	 CHF 1,0 Mio.	 CHF 1,2 Mio.

Kundinnen und Kunden	 33	 61

Leitungslänge	 6452 m	 11 191 m

Fernwärmezähler	 41	 66

Gelieferte Energie	 4,5 GWh	 6,1 GWh

davon Anteil Holz (aus einheimischer Produktion)	 81,8  %	 77,0  %
2,9 Mio.

Investitionen in CHF

Elektrizität (Netz und Energie)
	 2023� 2024

Investitionen pro Jahr	 CHF 3,7 Mio.	 CHF 3,5 Mio.

Stromabsatz Versorgungsgebiet
Netznutzung	 94,2 GWh	 94,1 GWh
Elektrische Energie	 74,3 GWh	 72,5 GWh

Stromabsatz ausser Versorgungsgebiet

Elektrische Energie	 44,0 GWh	 43,9 GWh

Umsatz (gesamt)	 CHF 25,7 Mio.	 CHF 29,8 Mio.

Transformatorenstationen neu / ersetzt	 1	 3

Trenn- / Verteilkabinen neu / ersetzt	 9	 9

Stromzähler total	 8743	 8812

davon Smart Meter	 8546	 8628

Hausanschlüsse	 3763	 3766

Neuanschlüsse neu / ersetzt	 66	 61

16-kV-Leitungen neu / ersetzt	 14,0 km	 0,8 km

0,4-kV-Stammleitungen neu / ersetzt	 8,9 km	 5,7 km

Naturstrom	 477 Kundinnen	 480 Kundinnen 
	 und Kunden � und Kunden
	 5,6 GWh	 5,8 GWh

Versorgungssicherheit
Unterbrechungshäufigkeit pro Kunde / Jahr (SAIFI)	 0,0884	 0,063
Unterbrechungsdauer in Min. pro Kunde / Jahr (SAIDI)	 11,4312 Min.	 13,093 Min.

Begriffserklärung: 
SAIFI: Durchschnittliche Häufigkeit der Versorgungsunterbrechungen pro Endverbraucher / Zeitperiode (Anzahl / Zeitperiode). 
SAIDI: Durchschnittliche Dauer der Versorgungsunterbrechungen pro Endverbraucher und Zeiteinheit (Minuten / Zeitperiode).

3,5
Mio.
Investitionen  

in CHF

Eigene Stromproduktion (erneuerbar)
	 2023� 2024

Investitionen pro Jahr	 CHF 19,3 Mio.	 CHF 16,0 Mio.

Anzahl Turbinen	 6	 8

Produzierte Energie (inkl. Beteiligungen)	 8,9 GWh	 29,3 GWh

Energie KEV/EVS + Direktvermarktung	 6,1 GWh	 12,6 GWh

Energie Eigenbilanz	 2,8 GWh	 16,7 GWh

Eigenproduktionsquote	 12,0 GWh	 40,4 GWh

16,0 Mio.
Investitionen in CHF



 

Statistische Daten

Wasser
	 2023� 2024

Investitionen pro Jahr	 CHF 1,1 Mio.	 CHF 0,9 Mio.

Wasserabgabe (Mio  m3)	 1,05	 0,96

Wasserherkunft: Quellwasser / Grundwasser (%)	 88/12	 90/10

Umsatz	 CHF 2,2 Mio.	 CHF 2,2 Mio.

Erweiterung Wasser-Versorgungsnetz	 435 m	 0 m

Erneuerung Wasser-Versorgungsnetz	 698 m	 879 m

Neue Wasser-Anschlussleitungen	 61 m	 130 m

Hydranten	 610	 603

Öffentliche Brunnen	 125	 125

Wasserzähler	 3736	 3737

Grundwasserpumpwerke	 3	 3

Quellfassungen	 5	 4

Reservoirs	 6	 6

Löschreserve	 1200 m³	 1200 m³

Inhalt Reservoirs total (exkl. Löschreserve)	 5000 m³	 5000 m³

Versorgungsleitungen	 83,4 km	 84,0 km

Total Leitungen	 130,5 km	 104,0 km

0,9 Mio.
Investitionen in CHF

Biogas und Erdgas
	 2023� 2024

Investitionen pro Jahr	 CHF 0,2 Mio.	 CHF 0,2 Mio.

Erdgasabsatz Versorgungsgebiet
Erdgas Netznutzung	 59,0 GWh	 77,1 GWh
Erdgas Energie	 51,7 GWh	 52,2 GWh
davon Biogas	 7,2 GWh	 7,1 GWh

Umsatz (gesamt)	 CHF 8,8 Mio.	 CHF 7,5 Mio.

Erweiterung Erdgas-Versorgungsnetz	 0 m	 0 m

Erneuerung Erdgas-Versorgungsnetz	 508 m	 334 m

Neue Erdgas-Anschlussleitungen	 110 m	 185 m

Druckreduzierstationen	 12	 12

Erdgaszähler	 1368	 1345

Neuanlagen	 2	 2

Versorgungsleitungen	 49 km	 49 km

Anschlussleitungen	 11,2 km*	 11,0 km

Total Leitungen	 60,2 km	 60,0 km

* Reduktion aufgrund Datenbereinigung und Rückbau.

0,2 
Mio.

Investitionen 
in CHF



Kommunikation
	 2023� 2024

Investitionen pro Jahr	 CHF 3,1 Mio.	 CHF 2,2 Mio.

Umsatz	 CHF 0,5 Mio.	 CHF 0,6 Mio.

Glasfaserkabel 	 208 km	 394 km

Glasfaserkabel neu	 131 km	 186,4 km

Kundinnen und Kunden Glasfaser (Dark-Fiber + FiberNet)	 95	 96

Kundinnen und Kunden FiberNet, Glarus	 46	 47
Kundinnen und Kunden FiberNet, Glarus Süd	 60	 71
Total Kundinnen und Kunden FiberNet	 106	 118

Erschlossene Nutzungseinheiten FTTH	 633	 4321

Kundinnen und Kunden FTTH	 30	 197

2,2 Mio.
Investitionen in CHF

 

Statistische Daten

Seilbahn Luchsingen
	 2023� 2024

Anzahl Passagiere	 37 254	 27 637

Ø Passagiere 2020 – 2024	 25 593	 27 127

Anzahl Fahrten	 9444	 7422

Ø Fahrten 2020 – 2024	 6393	 6898

7422
Anzahl Fahrten 

Öffentliche Beleuchtung
im Auftrag der Gemeinde Glarus

	 2023� 2024

Total Leuchten	 1911	 1892

Neue Leuchten (LED)	 1282	 1455

Neu durch LED ersetzt	 119	 196 1455
Neue Leuchten (LED)



186,4 km 
neue Glasfaserkabel

nachhaltige Eigenproduktionsquote 

(Netz und Energie)

11,2 km 
Leitungslänge Fernwärme

4321
erschlossene Nutzungseinheiten (FTTH)

8 Turbinen
für die Nachhaltigkeit

40,6 
Prozent

13 Frauen / 34 Männer 

(27,7 % Frauen / 72,3 % Männer)

Altersstruktur
Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter

10
16–30
Jahre

11
31–40
Jahre

11
41–50
Jahre

15
> 50

Jahre

47 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter



 

Aktiven	 per 31.12.2023� per 31.12.2024

	 CHF	 CHF

Umlaufvermögen

Flüssige Mittel	 10 878 827� 3 081 706

Forderungen aus Lieferung und Leistung	 11 814 225	 15 511 490

Delkredere	 –636 380� –815 940

Übrige kurzfristige Forderungen	 428 856� 230 429

Vorräte	 1 396 608	 1 388 783

Aktive Rechnungsabgrenzungen	 2 379 810	 2 194 781

Total Umlaufvermögen	 26 261 946	 21 591 248

Anlagevermögen

Übrige langfristige Forderungen	 3 017 238� 3 097 819

Beteiligungen	 3 949 132	 3 949 132

Netz- und Produktionsanlagen	 89 616 803	 135 345 182

Anlagen im Bau	 30 789 644	 6 684 323

Gebäude	 2 780 340	 2 710 039

Informatik / Kommunikationssysteme	 4 965 810	 4 510 364

Fahrzeuge und übrige Betriebsmittel	 903 970	 862 668

Immaterielle Werte	 129 136	 64 133

Total Anlagevermögen	 136 152 073	 157 223 658

Total Aktiven	 162 414 019	 178 814 906

Passiven	 per 31.12.2023� per 31.12.2024

	 CHF	 CHF

Kurzfristiges Fremdkapital

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	 12 839 907� 15 508 103

Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten	 46 246	 89 459

Passive Rechnungsabgrenzungen	 1 925 313	 72 805

Total kurzfristiges Fremdkapital 	 14 811 467	 15 670 367

Langfristiges Fremdkapital 

Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten	 41 576 650� 52 548 950

Rückstellungen	 2 007 841	 4 149 151

Total langfristiges Fremdkapital	 43 584 491	 56 698 101

Total Fremdkapital	 58 395 958	 72 368 468

Eigenkapital

Freie Reserven	 75 793 232	 78 293 313

Reserven Wasser	 26 114 804	 25 724 748

Jahresgewinn	 2 110 025 	 2 428 377

Total Eigenkapital	 104 018 061	 106 446 438

Total Passiven	 162 414 019	 178 814 906

Gewinnverwendung	 per 31.12.2023� per 31.12.2024

	 CHF	 CHF

Der Reingewinn von CHF 2 428 377 wird wie folgt verwendet:

Zuweisung Reserve Wasser	 –390 056	 –520 976

Zuweisung freie Reserven	 2 500 081	 2 949 353

Bilanz per 31. Dezember 2024



 

Konsolidierte Erfolgsrechnung	 2023� 2024

	 CHF	 CHF

Ertrag

Nettoerlös aus Lieferung und Leistung

Verkauf Energie	 20 966 019	 20 616 391 

Netznutzung / Wasser	 13 388 420	 14 711 445

Konzessionen / Abgaben	 2 171 222	 3 097 040

Dienstleistungsertrag / Ertrag Kommunikation	 1 897 032	 2 038 034 

Übrige Erlöse aus Lieferungen und Leistungen	 178 015	 224 203

Total Betriebsertrag	 38 600 708	 40 687 113

Aktivierbare Eigenleistungen	 1 325 766	 1 174 066

Ertragsminderungen	 –152 659	 –236 603

Total betrieblicher Ertrag aus Lieferungen und Leistungen	 39 773 815	 41 624 577

 
Aufwand

Beschaffung

Energie-/Wasser- und Netznutzungsaufwand	 –21 628 993	 –20 240 961

Abgaben	 –2 121 892	 –3 311 782

Total Beschaffung	 –23 750 885	 –23 552 743

Material und Fremdleistungen	 –1 728 420� –2 308 033

Personalaufwand	 –5 367 439	 –5 382 269

Übriger betrieblicher Aufwand

Raumaufwand	 –121 329	 –123 100

Fahrzeugaufwand	 –123 636	 –141 421

Sachversicherungen	 –122 875	 –175 446

Energie- und Entsorgungsaufwand	 –180 001	 –218 821

Verwaltungsaufwand	 –1 251 857	 –1 448 733

Werbungsaufwand	 –164 569	 –192 011

Übriger Betriebsaufwand	 –57 985	 –43 313

Total sonstiger betrieblicher Aufwand	 –2 022 252	 –2 342 844

Abschreibungen, Finanzen

Abschreibungen auf Sachanlagen	 –4 568 381	 –4 725 689

Finanzaufwand	 –438 805	 –712 850

Finanzertrag	 201 843	 145 649

Total Abschreibungen, Finanzen	 –4 805 343	 –5 292 890

Betriebsergebnis	 2 099 475	 2 745 797

	

a.o. Aufwand	 –113 167	 –317 420

a.o. Ertrag	 123 717	 0

Betriebsfremde Aufwände / Erträge	 10 550	 –317 420

Jahresgewinn	 2 110 025	 2 428 377

Erfolgsrechnung 2024



 

1. Angaben zum Unternehmen	 31.12.2023� 31.12.2024
Technische Betriebe Glarus, 8750 Glarus, CHE-116.363.153, Selbständig öffentlich-rechtliche Gemeindeanstalt

Anzahl Vollzeitstellen (ohne Lernende)	 40,4	 37,9

2. Angaben über die angewendeten Grundsätze
Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Bestimmungen des Schweizer Rechnungslegungsrechtes (32. Teil des Obligationenrechts) er-
stellt. Die wesentlichen angewandten Bewertungsgrundsätze, welche nicht vom Gesetz vorgeschrieben sind, sind nachfolgend beschrieben.

2.1 Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen
Vorräte und nicht fakturierte Dienstleistungen sind grundsätzlich zu Anschaffungskosten erfasst. Liegt der Nettoveräusserungswert am Bilanzstichtag 
unter den Anschaffungskosten, wird dieser Wert bilanziert. Die Anschaffungskosten werden nach der Methode des gewichteten Durchschnitts ermittelt.

2.2 Sachanlagen, Immaterielle Werte
Die Bewertung der Sachanlagen erfolgt zu Anschaffungs- oder Herstellungskosten abzüglich aufgelaufener Abschreibungen und abzüglich Wertbe-
richtigungen. Die Sachanlagen, mit Ausnahme von Land, werden linear abgeschrieben. Bei Anzeichen einer Überbewertung werden die Buchwerte 
überprüft und gegebenfalls wertberichtigt. 
Die Immateriellen Werte stehen in der Verfügungsgewalt des Unternehmens. Diese werden linear abgeschrieben. Bei Anzeichen einer Überbewer-
tung werden die Buchwerte überprüft und gegebenenfalls wertberichtigt.

2.3 Nettoerlös aus Lieferung und Leistungen
Die Umsätze für erbrachte Dienstleistungen werden mit der Rechnungsstellung erfasst. Diese erfolgt, wenn die Leistungen erbracht sind, spätes-
tens nach Ablauf eines jeden Quartals.

3. Massgebliche Beteiligungen	 31.12.2023� 31.12.2024
	 Buchwert	 Buchwert

Oekostrom Walzmühle GmbH, Sitz der Gesellschaft: Glarus

Nominalkapital Gesellschaft CHF 20 000	 CHF 2 150 000	 CHF 2 150 000

Beteiligungsquote	 100  %	 100  %

Erneuerbare Gase Linth AG, Sitz der Gesellschaft: Glarus

Nominalkapital Gesellschaft CHF 5 673 000	 CHF 1 696 227	 CHF 1 696 227

Beteiligungsquote	 29,90  %	 29,90  %

4. Auflösung stille Reserven	 31.12.2023� 31.12.2024
Im Geschäftsjahr 2024 erfolgte keine Auflösung von stillen Reserven	 CHF 0	 CHF 0

5. Nicht bilanzierte Leasingverpflichtungen	 31.12.2023� 31.12.2024 
1– 5 Jahre	 CHF 0	 CHF 26 999

6. Verbindlichkeiten gegenüber Vorsorgeeinrichtungen	 31.12.2023� 31.12.2024
Glarner Pensionskasse	 CHF 0	 CHF 0

7. Entschädigungen von Verwaltungsrat und Geschäftsleitung	 31.12.2023� 31.12.2024
(gemäss Art. 8a Abs. 2 der gültigen Werkordnung Stand 1. Januar 2020)

Verwaltungsrat	 CHF 63 496	 CHF 68 562

Mitglieder der Geschäftsleitung	 CHF 696 335	 CHF 728 820

8. Ausserordentliche, einmalige, periodenfremde Positionen	 31.12.2023� 31.12.2024
Abschreibung Restwerte KW Luchsingen 	 CHF –1 061 031	 CHF 0

Abschreibung infolge Rückbau Wasser/Strom	 CHF –113 167	 CHF –317 420

ausserordentlicher Gewinn aus Verkauf Fahrzeug	 CHF 3 718	 CHF 0

Liquidationserlös Aktien GL3	 CHF 119 999	 CHF 0

9. Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag
Nach dem Bilanzstichtag und bis zur Verabschiedung der Jahresrechnung durch den Verwaltungsrat sind keine wesentlichen Ereignisse eingetre-
ten, die Einfluss auf die Buchwerte der ausgewiesenen Aktiven oder Verbindlichkeiten haben oder an dieser Stelle offengelegt werden müssen.

10. Weitere Informationen
Die tb.glarus setzen sowohl Unterdeckungen und Überdeckungen aus Netz- und Stromerträgen auf der Bilanz an. Sie kalkulieren die notwendigen Tarif-
einnahmen aufgrund von Plankosten (Betriebs- und Kapitalkosten) ex ante. Durch ungeplante Abweichungen zwischen dem «Ist» eines Jahres und dem 
«Plan» für dasselbe Jahr ergeben sich regelmässig Differenzen zwischen den Ist-Kosten und den Ist-Erlösen eines Jahres. Die Tarife dürfen im Strom-
bereich regulatorisch bedingt ab Publikation im August des Vorjahres nicht mehr geändert werden. Diese Differenzen werden als «Deckungsdifferenzen» 
bezeichnet und sind über die Folgejahre abzubauen. Übersteigen die effektiven Kosten die Tarifeinnahmen desselben Jahres, entsteht eine Unterde-
ckung (Aktivum). Diese Unterdeckung kann über die Folgejahre tariferhöhend abgebaut werden. Übersteigen hingegen die Tarifeinnahmen die effektiven 
Kosten desselben Jahres, entsteht eine Überdeckung (Passivum, die tarifsenkend über die Folgejahre abgebaut werden muss).

Anhang zur Jahresrechnung 2024
(in Analogie zu Art. 959c OR)



 

Kennzahlen	 Rechnung 2023� Rechnung 2024
	 31.12.2023� 31.12.2024

	 CHF	 CHF

Cashflow 

Zahlungseingänge	 39 658 588	 44 441 839

Zahlungen für Material/Beschaffung/Fremdleistungen	 –28 142 642	 –25 690 495

Zahlungen Personal	 –5 323 870	 –5 445 388

Zahlungsausgänge übriger Betriebsaufwand	 –3 000 608	  –2 409 604

Zinszahlungen	 –438 805	 –712 850

Festgeldanlagen	 11 009 196	 0

ausserordentliche Posten	 123 717	 6 338

  

Operativer Cashflow	 13 885 576	 10 189 839

Netto-Investitionen	 –30 245 947	 –28 997 709

Beteiligungen	 1	 0

Cashflow nach Investitionstätigkeit	  –16 360 369	 –18 807 870

Finanzierung	  10 169 675	 11 010 749

Cashflow nach Finanzierung	 –6 109 694	 –7 797 121

Finanzkennzahlen

Fremdfinanzierungsgrad	 35,4  %	 39,2  %

Eigenfinanzierungsgrad	 64,6  %	 60,8  %

Liquiditätsgrad 1	 77,3  %	 20,9  %

Anlagedeckungsgrad 1	 76,4  %	 68,6  %

Gesamtkapitalrendite (EBIT in % von GK)	 1,7  %	 1,7  %

Abgaben und Leistungen an Gemeinde Glarus

Vorzugsenergie (Differenz Vorzugs-/Klemmenpreis Axpo)	 314 643	 228 926

Öffentliche Abgaben	 1 007	 920 712

Abgaben und Leistungen an Gemeinde Glarus	 315 651	 1 149 637

 
Abgaben an Kanton Glarus und Gemeinde Glarus Süd

Wasserwerksteuer	 3 863	 287 534

Total Abgaben an Kanton Glarus	 3 863	 287 534

 
Abgaben an Bund

Bundesabgaben EnG Art. 35 	 2 117 026	 2 103 537

SDL und Stromreserve	 414 423 	 1 746 990

Total Abgaben an Bund	 2 531 449 	 3 850 527

Gesamtabgaben

Abgaben an Gemeinde, Kanton und Bund	 2 850 963	 5 287 698

Total der Gesamtabgaben	 2 850 963	 5 287 698

Gesamtabgaben in % des Umsatzes (exkl. MwSt.)	 7,7  %	 13,4  %

Förderbeiträge zugunsten tb.glarus

Stromverkauf KEV	 807 809	 1 747 438

Mehrkostenfinanzierung für Überschussenergie	 490 452	 247 981

Emissionsgutschrift CO2	 43 800	 41 660

Total Förderbeiträge zugunsten tb.glarus	 1 342 061	 2 037 079

Förderbeiträge in % des Umsatzes (exkl. MwSt.)	 3,6  %	 5,1  %

Kennzahlen 2024



 

Bericht der Revisionsstelle
umfassend die Zeitperiode 1.1.–31.12. 2024

Prüfungsurteil
Wir haben die Jahresrechnung der Technischen Betriebe Glarus (die 
Gesellschaft) – bestehend aus der Bilanz zum 31. Dezember 2024 
und der Erfolgsrechnung für das dann endende Jahr sowie dem An-
hang (Seite 19 bis 21), einschliesslich einer Zusammenfassung be-
deutsamer Rechnungslegungsmethoden – geprüft.
Nach unserer Beurteilung entspricht die beigefügte Jahresrechnung 
dem schweizerischen Gesetz.

Grundlage für das Prüfungsurteil
Wir haben unsere Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem 
schweizerischen Gesetz und den Schweizer Standards zur Ab-
schlussprüfung (SA-CH) durchgeführt. Unsere Verantwortlichkeiten 
nach diesen Vorschriften und Standards sind im Abschnitt «Verant-
wortlichkeiten der Revisionsstelle für die Prüfung der Jahresrech-
nung» unseres Berichts weitergehend beschrieben. Wir sind von 
der Gesellschaft unabhängig in Übereinstimmung mit den schwei-
zerischen gesetzlichen Vorschriften und den Anforderungen des Be-
rufsstands, und wir haben unsere sonstigen beruflichen Verhaltens-
pflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt.
Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnach-
weise ausreichend und geeignet sind, um als eine Grundlage für 
unser Prüfungsurteil zu dienen.

Sonstige Informationen
Der Verwaltungsrat ist für die sonstigen Informationen verantwort-
lich. Die sonstigen Informationen umfassen die im Geschäftsbericht 
enthaltenen Informationen, aber nicht die Jahresrechnung und unse-
ren dazugehörigen Bericht.
Unser Prüfungsurteil zur Jahresrechnung erstreckt sich nicht auf die 
sonstigen Informationen, und wir bringen keinerlei Form von Prü-
fungsschlussfolgerung hierzu zum Ausdruck.
Im Zusammenhang mit unserer Abschlussprüfung haben wir die 
Verantwortlichkeit, die sonstigen Informationen zu lesen und dabei 
zu würdigen, ob die sonstigen Informationen wesentliche Unstim-
migkeiten zur Jahresrechnung oder unseren bei der Abschlussprü-
fung erlangten Kenntnissen aufweisen oder anderweitig wesentlich 
falsch dargestellt erscheinen.
Falls wir auf Grundlage der von uns durchgeführten Arbeiten den 
Schluss ziehen, dass eine wesentliche falsche Darstellung dieser 
sonstigen Informationen vorliegt, sind wir verpflichtet, über diese 
Tatsache zu berichten. Wir haben in diesem Zusammenhang nichts 
zu berichten.

Verantwortlichkeiten des Verwaltungsrates 
für die Jahresrechnung
Der Verwaltungsrat ist verantwortlich für die Aufstellung einer Jah-
resrechnung in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorschriften 
und den Statuten und für die internen Kontrollen, die der Verwal-
tungsrat als notwendig feststellt, um die Aufstellung einer Jahres-
rechnung zu ermöglichen, die frei von wesentlichen falschen Darstel-
lungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist.
Bei der Aufstellung der Jahresrechnung ist der Verwaltungsrat dafür 
verantwortlich, die Fähigkeit der Gesellschaft zur Fortführung der Ge-
schäftstätigkeit zu beurteilen, Sachverhalte im Zusammenhang mit 
der Fortführung der Geschäftstätigkeit – sofern zutreffend – anzuge-
ben sowie dafür, den Rechnungslegungsgrundsatz der Fortführung 
der Geschäftstätigkeit anzuwenden, es sei denn, der Verwaltungs-
rat beabsichtigt, entweder die Gesellschaft zu liquidieren oder Ge-
schäftstätigkeiten einzustellen, oder hat keine realistische Alterna-
tive dazu. 

Verantwortlichkeiten der Revisionsstelle für 
die Prüfung der Jahresrechnung
Unsere Ziele sind, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob die 
Jahresrechnung als Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellun-
gen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern ist, und einen 
Bericht abzugeben, der unser Prüfungsurteil beinhaltet. Hinreichende 

Sicherheit ist ein hohes Mass an Sicherheit, aber keine Garantie da-
für, dass eine in Übereinstimmung mit dem schweizerischen Gesetz 
und den SA-CH durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche 
falsche Darstellung, falls eine solche vorliegt, stets aufdeckt. Falsche 
Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resul-
tieren und werden als wesentlich gewürdigt, wenn von ihnen einzeln 
oder insgesamt vernünftigerweise erwartet werden könnte, dass sie 
die auf der Grundlage dieser Jahresrechnung getroffenen wirtschaft-
lichen Entscheidungen von Nutzern beeinflussen. 
Als Teil einer Abschlussprüfung in Übereinstimmung mit dem 
schweizerischen Gesetz und den SA-CH üben wir während der ge-
samten Abschlussprüfung pflichtgemässes Ermessen aus und be-
wahren eine kritische Grundhaltung. Darüber hinaus:
− �identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher 

Darstellungen in der Jahresrechnung aufgrund von dolosen Hand-
lungen oder Irrtümern, planen und führen Prüfungshandlungen 
als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen Prüfungs-
nachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage 
für unser Prüfungsurteil zu dienen. Das Risiko, dass aus dolosen 
Handlungen resultierende wesentliche falsche Darstellungen nicht 
aufgedeckt werden, ist höher als ein aus Irrtümern resultierendes, 
da dolose Handlungen kollusives Zusammenwirken, Fälschungen, 
beabsichtigte Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen 
oder das Ausserkraftsetzen interner Kontrollen beinhalten können.

− �gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Abschlussprüfung 
relevanten Internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu 
planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen sind, 
jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit des 
Internen Kontrollsystems der Gesellschaft abzugeben.

− �beurteilen wir die Angemessenheit der angewandten Rechnungs-
legungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der dargestellten ge-
schätzten Werte in der Rechnungslegung und damit zusammen-
hängenden Angaben.

− �ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des vom 
Verwaltungsrat angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der 
Fortführung der Geschäftstätigkeit sowie auf der Grundlage der 
erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit 
im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, 
die erhebliche Zweifel an der Fähigkeit der Gesellschaft zur Fort-
führung der Geschäftstätigkeit aufwerfen können. Falls wir die 
Schlussfolgerung ziehen, dass eine wesentliche Unsicherheit 
besteht, sind wir verpflichtet, in unserem Bericht auf die dazuge-
hörigen Angaben in der Jahresrechnung aufmerksam zu machen 
oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser Prüfungs-
urteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf 
der Grundlage der bis zum Datum unseres Berichts erlangten 
Prüfungsnachweise. Zukünftige Ereignisse oder Gegebenheiten 
können jedoch die Abkehr der Gesellschaft von der Fortführung 
der Geschäftstätigkeit zur Folge haben.

Wir kommunizieren mit dem Verwaltungsrat unter anderem über 
den geplanten Umfang und die geplante zeitliche Einteilung der Ab-
schlussprüfung sowie über bedeutsame Prüfungsfeststellungen, 
einschliesslich etwaiger bedeutsamer Mängel im Internen Kontroll-
system, die wir während unserer Abschlussprüfung identifizieren.

Bericht zu sonstigen gesetzlichen und anderen 
rechtlichen Anforderungen
In Übereinstimmung mit Art. 728a Abs. 1 Ziff. 3 OR und PS-CH 890 
bestätigen wir, dass ein gemäss den Vorgaben des Verwaltungsrates 
ausgestaltetes Internes Kontrollsystem für die Aufstellung der Jah-
resrechnung existiert.

KPMG AG

Kevin Aregger	 Rolf Hauenstein
Zugelassener Revisionsexperte	 Zugelassener Revisionsexperte
Leitender Revisor	

Zürich, 14. März 2025



 

Traktandum 5 

Jahresrechnung 2024 der cura unita glarus: 
Genehmigung 

5.1 Ausgangslage 

Gemäss Art. 41 Abs. 1 Bst. e des Gemeindegesetzes und Art. 14 Abs. 1 der Gemeindeordnung, in 
Verbindung mit Art. 6 Abs. 2 Bst. b der Anstaltsordnung «cura unita glarus», genehmigen die Stimm-
berechtigten an der Gemeindeversammlung den Geschäftsbericht, die Jahresrechnung sowie den Be-
richt der Revisionsstelle der cura unita glarus und sie beschliessen über die Entlastung der Mitglieder 
des Verwaltungsrats. 

Der Geschäftsbericht der cura unita glarus mit der Jahresrechnung 2024 und dem Anhang ist auf den 
nachfolgenden Seiten abgedruckt. 

5.2 Erwägungen des Gemeinderats 

Im Auftrag des Gemeinderats setzte sich das Departement Finanzen und Controlling vertieft mit dem 
ersten Jahresabschluss der cura unita glarus auseinander. Insbesondere evaluierte es mögliche Risi-
ken in Bezug auf die Institution und setzte daraus abgeleitet folgende Prüfungsschwerpunkte: 

 Analyse der Jahresrechnung 2024 und der zusätzlichen Berichterstattungen 

 Investitionstätigkeiten 

 Rückstellungen 

 Eigenkapital 

 Personalsituation/-aufwand 

 Mittel-/langfristige Investitionsplanung und Finanzierung 

Anhand eigener Prüfungshandlungen und in Zusammenarbeit mit der Revisionsstelle BDO AG wurden 
diese Prüfungsschwerpunkte bearbeitet. Am 27. März 2025 erläuterten Verantwortliche der cura unita 
glarus dem Gemeinderat die Jahresrechnung 2024. In der Diskussion konnte das Geschäftsjahr be-
sprochen und offene Fragen geklärt werden. Der Revisionsbericht lautet positiv und weist keine Vor-
behalte aus. 

Die cura unita glarus hat das zweite Geschäftsjahr hauptsächlich aufgrund weiterhin sehr guter Bet-
tenauslastung, im Durchschnitt weiterhin hoher Pflegebedarfs-Einstufung und nochmals tieferer Ab-
schreibungen sehr erfolgreich gestaltet. Auch hat der Abbau und seit September 2024 komplette Ver-
zicht auf Temporärkräfte nicht nur finanzielle Entlastungen bewirkt, sondern er ist besonders auch für 
die Bewohnerinnen und Bewohner positiv, weil eigene Mitarbeitende mit den Bedürfnissen der Be-
wohnerinnen und Bewohnern besser vertraut sind. 

Die Eigenkapitalsituation der cura unita glarus hat sich mit dem positiven Jahresergebnis nochmals 
verbessert; auf sie wird der Verwaltungsrat aber weiterhin grosse Aufmerksamkeit zu richten haben. 

Die kantonalen Richtlinien zur Rechnungslegung und Kostenrechnung für Alters- und Pflegeheime im 
Kanton Glarus zur langfristigen Sicherung ausreichender Finanzierung und für eine einheitliche Rech-
nungslegung/-führung wurden bei cura unita glarus umgesetzt. Die vorhandenen freien Rückstellun-
gen zur Überbrückung von Jahren mit schlechten Ergebnissen können deshalb aufgelöst werden. 

Der Gemeinderat stellt weiter fest, dass das Bauprojekt für den Um- und Erweiterungsbau des Alters-
zentrums Bruggli gut voranschreitet und dass die diesbezügliche Finanzierung diversifiziert ausgestal-
tet wird und gesichert ist. Ende des Jahres 2025 ist die Abnahme durch die Behörden und die Bau-
herrschaft geplant. 

Aus Sicht des Gemeinderats zeichnet sich die cura unita glarus insbesondere durch folgende Stärken 
und Herausforderungen aus: 

 Stärken: strategische Führung; Dienstleistungsqualität; gut ausgebildetes und motiviertes Perso-
nal; Führungsstruktur; Führung einer Demenzabteilung; Innovation; Organisationsentwicklung; 



 

erfolgreiche Startphase cura unita glarus; vorwärts gerichtetes und umfassendes Denken der 
strategisch Verantwortlichen 

 Herausforderungen: Auslastungsziele und BESA-angepasste Budgetierung; kantonale Bewilli-
gung der Tarifierungsanpassung aufgrund steigender Abschreibungen; Mitarbeitergewinnung / 
Personalmangel und -ausfälle; demografische Entwicklung; Tarifgestaltung; Reorganisation und 
Profitabilität ambulanter Pflegedienst; Unternehmensentwicklung integrierte Versorgung Finanz-
planung; Marktbewirtschaftung; laufende Infrastruktur-Modernisierung  

Dem Gemeinderat ist als Eigentümervertreter auf der Basis der Anstaltsordnung und der erlassenen 
Eigentümerstrategie der Gemeinde Glarus für cura unita glarus wichtig, dass die Institution auch im 
laufenden und in den kommenden Jahren genügend nachhaltige Betriebsergebnisse für den Ge-
schäftsbetrieb und die notwendigen Investitionen erwirtschaftet. Der Verwaltungsrat soll die wirtschaft-
liche Leistungsfähigkeit in seinen Überlegungen und seinem Handeln genügend berücksichtigen, bei 
Bedarf Korrekturen ergreifen und zudem mit den involvierten Ansprechpartnerinnen und -partnern im 
Rahmen der in der Eigentümerstrategie definierten Ziele seine Visionen weitertreiben. Von zentraler 
Bedeutung ist, dass cura unita glarus gute, ausgewogene und wirtschaftlich orientierte Leistungsver-
einbarungen mit dem Kanton Glarus abschliesst und dass der Verwaltungsrat die Tarife der cura unita 
glarus im Tarifgenehmigungsverfahren mit der kantonal zuständigen Behörde so abwickelt, dass ei-
nerseits kostendeckende Tarife resultieren und andererseits die Eigenkapitalsituation verbessert wer-
den kann.  

Der Gemeinderat dankt dem Verwaltungsrat, der Geschäftsleitung und allen Mitarbeitenden der cura 
unita glarus für das grosse und erfolgreiche Engagement zugunsten der Bewohnerinnen und Bewoh-
ner sowie der Öffentlichkeit. 

5.3 Antrag an die Gemeindeversammlung 

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen sowie gestützt auf Art. 41 Abs. 1 Bst. e des Gemeindege-
setzes, Art. 14 Abs. 1 der Gemeindeordnung und Art. 6 Abs. 2 Bst. b der Anstaltsordnung «cura unita 
glarus» beantragen der Gemeinderat und der Verwaltungsrat der cura unita glarus (cug) der Gemein-
deversammlung, folgenden Beschluss zu fassen: 

1. Der Geschäftsbericht 2024 der cura unita glarus, die Jahresrechnung 2024 der cura unita glarus, 
die einen Jahresgewinn von CHF 536'084 ausweist, und der diesbezügliche Bericht der Revisi-
onsstelle der cura unita glarus, werden genehmigt. 

2. Den Mitgliedern des Verwaltungsrats der cura unita glarus wird für das Geschäftsjahr 2024 Ent-
lastung erteilt. 

 

Stellungnahme der Geschäftsprüfungskommission (GPK) 

Anlässlich der Revisionsbesprechung vom 14. März 2025 wurden die Mitglieder der GPK über die 
Jahresrechnung 2024 und die geschäftlichen Tätigkeiten der cura unita glarus informiert. Die Revisi-
onsgesellschaft vermeldete keine wesentlichen Beanstandungen und bestätigt in ihrem Prüfungsurteil 
die Konformität der Jahresrechnung 2024 mit den rechtlichen Grundlagen. Die GPK stellt fest, dass 
der Gemeinderat seine Aufsichtspflicht wahrnimmt.  

Die GPK empfiehlt der Gemeindeversammlung, die Rechnung 2024 der cura unita glarus in Überein-
stimmung mit der Revisionsstelle BDO AG und gemäss dem Antrag des Gemeinderates zu genehmi-
gen, den Geschäftsbericht anzunehmen sowie dem Verwaltungsrat Entlastung zu erteilen. 



BERICHT DES
VERWALTUNGSRATES

Wechsel in der Geschäftsführung
Der Verwaltungsrat hat sich im Seminar vom Februar 
2024 mit der zukünftigen Führungsorganisation der Ins-
titution auseinandergesetzt. Mittels einer vertieften Ana-
lyse hat er die Stärken und Schwächen sowie die Chan-
cen und Risiken der aktuellen Organisation beurteilt und 
sie der angestrebten Entwicklung hin zu einer integrier-
ten Versorgung gegenübergestellt. 

Er ist zum Entscheid gekommen, dass die Geschäfts-
führung durch nur noch eine Persönlichkeit langfristig 
zielführender und effizienter ist. Insbesondere wird so 
die Verantwortung eindeutig zugewiesen und der Blick 
auf die Gesamtorganisation und auf die Gesamtheit der 

Leistungen aus einer Hand steht im Zentrum. Weiter hat 
der Verwaltungsrat auch beschlossen, einen externen 
Personaldienstleister mit der Suche und Selektion dieser 
Schlüsselperson zu beauftragen. 

Die beiden Co-Geschäftsführungspersonen haben dar-
aufhin entschieden – Frau Etter per Ende Juli und Herr 
Braun per Ende November 2024 –, die Institution zu ver-
lassen. Der Verwaltungsrat dankt beiden für ihre geleis-
tete Arbeit und wünscht ihnen für die Zukunft alles Gute.
Aus einer Vielzahl von sehr guten Bewerbungen hat die 
Findungskommission dem Verwaltungsrat zwei Persön-
lichkeiten zur Auswahl vorgeschlagen. Die Wahl fiel auf 
Herrn Bernhard Kuster, der am 1. Juli 2024 seine Arbeit 

Verwaltungsrat
von links
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die Begleitung des Bauprojekts  
im AZ Bruggli und ein erneut  
positiver Jahresabschluss prägten 
das zweite Geschäftsjahr der 
cura unita glarus.



aufgenommen hat und in der Einführungsphase noch 
von den beiden Co-Geschäftsführungen unterstützt und 
begleitet worden ist. 

Begleitung des Bauprojekts
Die Planungs- und Baukommission hat unter der Leitung 
von Martin Trümpi, Beirat im Verwaltungsrat, an acht Sit-
zungen das Bauprojekt im Alterszentrum Bruggli aktiv 
begleitet. Im Berichtsjahr standen die Arbeitsvergaben, 
die Kostenkontrolle und die Finanzierung im Fokus. Bei 
einer Bausumme von rund CHF 20 Mio. konnten, unter 
Einhaltung der budgetierten Kosten, erfreulicherweise 
rund CHF 11 Mio. für Aufträge im Kanton vergeben wer-
den. Die Fremdfinanzierung konnte ebenfalls innerkan-
tonal mit der Glarner Kantonalbank, der Raiffeisenbank 
und der Glarner Regionalbank abgeschlossen werden.

Rechnungsabschluss 
Die Jahresrechnung 2024 der cura unita glarus schliesst 
insgesamt mit einem positiven Jahresergebnis von 
CHF 536’084 ab. Der Geschäftsbereich der Alterszentren 
erarbeitete ein Betriebsergebnis von plus CHF 781’461. Im 
Geschäftsbereich Spitex resultierte ein Betriebsergeb-
nis von minus CHF 245’377. Zu diesem Ergebnis führten 
insbesondere hohe nicht verrechenbare Kosten und ein 
Rückgang der Anzahl zu betreuender Klientinnen und 
Klienten.

Das trotzdem erfreuliche Jahresergebnis der cura unita 
glarus ist auf drei Faktoren zurückzuführen: 
1.	� eine deutlich bessere Auslastung der  

Alterszentren als budgetiert;
2.	� höhere BESA-Einstufungen gegenüber Budget  

im stationären Bereich;
3.	� tieferer Abschreibungsbedarf bei den drei  

Alterszentren.

Geschäftsleitung, Kader und alle Mitarbeitenden haben 
mit ihrem unermüdlichen Einsatz einen grossen Beitrag 
zu diesem positiven Ergebnis geleistet. Besten Dank für 
das tolle Engagement!

Der erwirtschaftete Jahresgewinn von CHF 536’084 wird 
dem Eigenkapital zugeschrieben.

Ausblick
Für die cura unita glarus wird es in Zukunft darum gehen, 
den Weg der integrierten Versorgung weiter zu verfol-
gen und zu realisieren. Wir wollen der Bevölkerung von 
Glarus eine attraktive, auf ihre Bedürfnisse zugeschnit-
tene und umfassende Angebotspalette von ambulanten, 
intermediären und stationären Leistungen in den Berei-
chen Beratung, Wohnen im Alter sowie Betreuung, Hilfe 
und Pflege anbieten. 

Damit sind die folgenden Herausforderungen 
verbunden:
•	� die Spitex zu reorganisieren und sie auf das  

veränderte Marktumfeld auszurichten;
•	� das Bauprojekt im AZ Bruggli unter Budget zu  

realisieren;
•	� die langfristige finanzielle Tragbarkeit der Institution 

sicherzustellen.

Verwaltungsrat und Geschäftsleitung sind sich bewusst, 
dass diese Aufgaben nur gemeinsam und mit viel Herz-
blut und Hingabe aller Mitarbeitenden für unsere Klien-
tinnen und Klienten sowie für unsere Bewohnenden und 
deren Angehörige bewältigt werden können.

Geschätzte Mitarbeitende, einmal mehr gebührt Ihnen 
ein grosses Dankeschön für den geleisteten Einsatz und 
die unermüdliche Mitarbeit im vergangenen Jahr.

Der Verwaltungsrat bedankt sich im Weiteren beim Ge-
meinderat Glarus für die offene, konstruktive und unter-
stützende Zusammenarbeit.

René Chastonay 
Verwaltungsratspräsident  
cura unita glarus

Spenden
Den allerbesten Dank möchten wir der Hatt-Bucher-Stiftung und der Anna-Zbinden-Steinmann-Stiftung aus-
sprechen. Mit den sehr geschätzten und grosszügigen Spenden konnten Clown- und Therapiehundebesuche 
wie auch ein Generalabonnement für eine Bewohnerin finanziert werden.

•	 Hatt-Bucher-Stiftung, Zürich: CHF 4820.
•	 �Anna-Zbinden-Steinmann-Stiftung, Netstal: CHF 3060.



Die Perspektive beeinflusst die Ansicht, die 
man bekommt. Um eine möglichst um
fassende Rundumsicht auf das Geschäfts-
jahr 2024 der cura unita glarus zu ver
mitteln, soll im Folgenden das Jahr 2024 
aus vier unterschiedlichen Perspektiven  
beleuchtet werden.  
 
Und zwar aus Sicht …
… der Kunden
… der Prozesse
… der Mitarbeitenden
… und der Finanzen
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BERICHT DER  
GESCHÄFTSFÜHRUNG 
DAS JAHR 2024  
AUS VIER PERSPEKTIVEN

Kundenperspektive
Ab 1. Juli 2024 wurde die Möglichkeit für Notfalleintritte 
rund um die Uhr und an allen Tagen des Jahres geschaf-
fen. Damit wurde vor allem für pflegende Angehörige 
ein Angebot aufgebaut, um auf kurzfristige pflegerische 
Herausforderungen reagieren zu können. Dies bedingte 
die Erarbeitung von neuen Abläufen und eine Koordina-
tion zwischen unseren drei Häusern, auch um 3  Uhr in 
der Nacht.

Im Haus Bergli wurde auf Wunsch der Bewohnenden ein 
neues Stübli eingerichtet und dann auch feierlich ein-
geweiht. Das Ziel war es, für Bewohnende, aber auch für 
Besucher einen gemütlichen Treffpunkt im Erdgeschoss 
zu schaffen. Ebenfalls auf Wunsch der Bewohnenden ist 
im Bergli im Hausteil Glärnisch Baghira als neuer Mieter 
eingezogen, eine stolze Maine-Coon-Katze. Sie ergänzt 
damit unsere Katzenschar in den Häusern Bühli, Ennen-
da (Spätzli und Möhrli), und Bruggli, Netstal (Blacky und 
Schnurrli).

Die Bettenbelegung in den Alterszentren ist im Jahr 2024 
gegenüber Vorjahr in etwa konstant geblieben. Die Pen-
sionstage stiegen von 57’883 auf 58’020 um 0,2 %, wo-
hingegen die Pflegetage um 1,3 % von 57’035 auf 56’269 
fielen. Die geleisteten Stunden in der ambulanten Pflege 
sind leider um 1,3 % von 8249 auf 8141 gefallen. Massnah-
men zur Stärkung des ambulanten Angebotes sind in der 
Umsetzung.

Interne Prozessperspektive
Nicht ein Schritt nach vorne, sondern gleich drei Schritte 
wurden im Jahr 2024 im Bereich Digitalisierung unter-
nommen. In der Spitex wurden die elektronische Einsatz-
planung sowie die mobile Datenerfassung eingeführt. 
Gleichzeitig wurden auch das Medikamentenmanage-
ment und die Schlüssellagerung prozessorientiert an-
gepasst. Das gleichlautende Ziel all dieser Massnahmen 
war, den administrativen Zeitaufwand und nicht vergüte-
te «Leerzeiten» zu verringern. Dies bedeutet im Umkehr-
schluss, dass die Klientinnen und Klienten noch stärker in 
den Vordergrund rücken.



Auch in den Alterszentren wurde die Einführung der 
mobilen Dokumentation vorangetrieben, wobei der 
produktive Betrieb dann erst im Februar 2025 startete. 
Damit müssen sich die Mitarbeitenden aus der Pflege 
keine Erinnerungsnotizen mehr machen und können un-
mittelbar dokumentieren. Der Blutdruck kann also sofort 
ins System eingepflegt werden. Umgekehrt können die 
Mitarbeitenden von überall in unseren Häusern die Pfle-
gedokumentation konsultieren. Dies erspart den einen 
oder anderen Gang ins Stationszimmer, z. B. wenn ein 
Hausarzt sich telefonisch nach dem Blutdruck erkundigt. 
Damit bleibt mehr Zeit für unsere Bewohnenden.

Am 9. April 2024 wurde mit dem Beitrag «Osterhasen zu 
Besuch im AZ Bruggli» die neue Informations-App für 
Mitarbeitende eingeführt. Damals lasen 62 Nutzer den 
Beitrag. Das Jahr 2024 wurde auf der App am 31. Dezember 
2024 rund 15 Minuten vor dem Jahreswechsel mit einem 
Beitrag zum Silvester im Haus Bruggli abgeschlossen. 
Dieser Post wurde von 190 Nutzern gelesen, also von rund 
90 % der Mitarbeitenden. Dies zeigt: Die neue Kommu-
nikationsplattform wurde sehr gut angenommen. Dabei 
wechseln sich ernste und geschäftsmässige Inhalte und 
lockere Berichte über Veranstaltungen ab. In jedem Falle 
ist die App eine verbindende Klammer zwischen den ver-
schiedenen Standorten und Berufsgruppen.

Mitarbeiterperspektive
Auch im Jahr 2024 hat die cura unita glarus stark in die 
Mitarbeitenden investiert. Nebst der bereits beschriebe-
nen Mitarbeitenden-App wurden für Mitarbeiterausflü-
ge und -feiern, Weiterbildungen und spezielle Aktionen 
wie Weihnachtssocken die nötigen Ressourcen zur Ver-
fügung gestellt. Die cura unita glarus übernimmt auch 
freiwillig 60 % der Pensionskassen-Beiträge und die Hälf-
te der NBU-Beiträge. Um Familien zu unterstützen, wird 
nebst der üblichen Kinderzulage auch eine zusätzliche 
Familienzulage ausgerichtet. 

Im Bereich der Pflege bleibt der Arbeitsmarkt anspruchs-
voll, gleichzeitig hat sich die Situation aber leicht ent-
spannt. In Folge konnte ab September 2024 auf alle tem-
porären Arbeitskräfte verzichtet werden. Diese sind nicht 
nur enorm teuer, sondern auch aus qualitativer Hinsicht 
nicht optimal. Temporären Mitarbeitenden fehlt die Ver-
trautheit mit den Bewohnenden und den Abläufen. Nur 
wenn man die Bewohnenden gut kennt, kann man best-
möglich auf deren Bedürfnisse eingehen.

Finanzperspektive
Der finanzielle Abschluss 2024 kann wiederum als sehr 
gut bezeichnet werden. So wurde ein EBIT (Ergebnis 
vor Zinsen und Steuern) von CHF 1,494 Mio. erarbeitet, 
wobei die Alterszentren CHF 1,751 Mio. und die Spitex 
CHF – 257 Tsd. beigetragen haben.

 

Das  sehr  erfreuliche  Resultat  wurde  dadurch  möglich,
weil  in  den  Alterszentren  die  Bettenbelegung  und  die 
Pflegestufen  über  Budget  lagen.  Des  Weiteren  konnte 
der  Personalaufwand  trotz  allgemeiner  Lohnerhöhung 
in  etwa  konstant  gehalten  werden.  Dies  vor  allem  auch 
darum, weil alle Temporärkräfte abgebaut werden konn-
ten.  Zusätzlich  sind  die  Häuser  Bergli  (seit  31. 12. 2023)
und  Bruggli  (seit  31. 12. 2021)  auf  CHF  1  abgeschrieben,
was den EBIT stark im Positiven beeinflusst hat. Bei der 
Spitex ist der erarbeitete Ertrag im Verhältnis zu den ein-
gesetzten Personalressourcen zu tief. In Folge gilt es, die 
Prozesse so zu optimieren, dass die pflegerische Tätigkeit 
bei den Klientinnen und Klienten stärker in den Vorder-
grund rückt.

In  Hinblick  auf  die  finanziellen  Herausforderungen  im 
Zusammenhang mit dem Bauprojekt Bruggli wurde be-
schlossen, ausserordentliche Rückstellungen in Höhe von 
CHF  900  Tsd.  zu  bilden  (siehe  auch  Anhang  zur  Jahres-
rechnung). Der Betrag entspricht in etwa den kalkulato-
rischen Abschreibungen für die auf CHF 1 abgeschriebe-
nen Häuser Bergli und Bruggli. Mit den zurückgestellten 
Mitteln  wird  das  «neue»  Bruggli  mit  einer  Einmalab-
schreibung  für  die  Zukunft  entlastet.  Unter  Berücksich-
tigung  des  Finanzergebnisses,  des  betriebsfremden  Er-
gebnisses sowie des ausserordentlichen Ergebnisses (im 
Wesentlichen  die  oben  erwähnten  ausserordentlichen 
Rückstellungen)  konnte  ein  Gesamtergebnis  von  rund 
CHF 536 Tsd. erarbeitet werden. Dabei haben die Alters-
zentren CHF 781 Tsd. und die Spitex CHF – 245 Tsd. bei-
getragen.

Die cura unita glarus hat im Jahr 2024 kräftig in die Wert-
erhaltung und -steigerung der Immobilien und der Mo-
bilien  investiert.  Betragsmässig  am  höchsten  waren  die 
Investitionen in zwei neue Kochherde (CHF 147 Tsd.), den 
Ersatz zweier Rufanlagen (CHF 133 Tsd.) und die Montage 
eines Wandschutzes (CHF 65 Tsd.). Es wurden aber auch 
Anschaffungen  getätigt,  die  den  Bewohnenden  direkt 
zugute kommen, wie zum Beispiel Wechseldruckmatrat-
zen oder zusätzliche Möbelstücke für Feriengäste.

Dank
Die cura unita glarus möchte allen Klientinnen und Klien-
ten, Bewohnenden sowie Angehörigen ganz herzlich für 
das Vertrauen danken. Ebenso geht ein grosses Danke-
schön an unsere Mitarbeitenden, an den Verwaltungsrat 
und  an  den  Gemeinderat  sowie  an  unsere  geschätzten 
Partner. Das grosse Engagement zum Wohle unserer In-
stitution und das entgegengebrachte Wohlwollen waren 
das Fundament für unseren Erfolg im Jahre 2024.

Bernhard Kuster
Geschäftsführer cura unita glarus



Die Ziele 2024 bis 2027 wurden heruntergebrochen in 
Massnahmen, welche jährlich ausgewertet werden. Für 
jede der Massnahmen ist ein Geschäftsleitungsmitglied 
verantwortlich (unten mit Farben dargestellt) sowie ein 
Verwaltungsratsmitglied zuständig. Somit werden das 
zielgerichtete Vorgehen und eine effektive Zusammen-

arbeit ermöglicht. Dargestellt wird das gesamte Mass-
nahmenpaket in einem Multi-Projekt-Management. 
Damit Sie sich ein Bild von diesem Arbeitsinstrument 
machen können, sehen Sie anbei einen Auszug davon, 
die Darstellung ist ohne Anspruch auf Lesbarkeit:

BERICHT  
«UNTERNEHMENSENTWICKLUNG» 
INTEGRIERTE VERSORGUNG

Die Strategie ist das Fundament für ein zielgerich-
tetes Vorgehen eines Unternehmens. Cura unita 
glarus hat sich in der Vision dazu bekannt, sich für 
individuelle, bedarfsgerechte, innovative und orts-
unabhängige Angebote für ein selbstbestimmtes 
Leben aller Generationen zu engagieren. Wie wir 
auf diesem Weg vorangehen, haben wir in der 
Strategie 2024 bis 2027 mit Zielen festgehalten. 

2024 2025 2026 2027

Massnahme 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Mitarbeitende

Konzept: Absenzen- und Case-Management (betriebliches Gesundheitsmanagement) ist erstellt und wird angewendet

Marktgerechte Lohnstruktur ist umgesetzt

Der Onboardingprozess ist optimiert und umgesetzt

Neue, a�raktive und moderne Arbeitszeitmodelle sind erarbeitet

Führungsgrundsätze sind erarbeitet und umgesetzt

Bei personalrelevanten Themen wird die Personalkommission aktiv einbezogen und deren Meinung abgeholt (Leitfaden ist erstellt)

Das Ausbildungskonzept P�ege cura unita glarus (inkl. Praktikumsstellen, FAGE, FAGE-E und HF-Ausbildung in-house) ist erstellt

Die Lernenden-Ausbildung (Hotellerie und Zentrale Dienste) wird weiter gestärkt (Au�au eines Lernenden-Kompetenz-Centers)

Rekrutierungsstrategie ist erarbeitet und erstellt (neue Berufs- und Tätigkeitsfelder enwickeln)

Für Personalentwicklung (Lau�ahn- und Karriereplanung) und Personalerhaltung sind Massnahmen de�niert

Finanzen

Es werden monatliche Reportings erstellt

IKS ist überprü� und weiterentwickelt

Für Zusatzangebote wird jeweils ein Business-Case erstellt (Milestones de�nieren) – Möglichkeiten zur Projekt-Anschub-Finanzierung des Kt. GL prüfen

Einkaufsgemeinscha�en sind gebildet (gemeinsames/virtuelles Lager) �  Digitalisierung des Bestellwesens

Infrastruktur

Ein gemeinsames ERP ist umgesetzt

Die zukün�ige Infrastruktur der Spitex ist de�niert

Telefonie ist digitalisiert und standortübergreifend standardisiert

Eine gemeinsame Datenablage und Ordnerstruktur sind umgesetzt

Elektronischer Kreditoren-Work-Flow-Prozess ist eingeführt

Der P�egeprozess wird einheitlich, digitalisiert und weiterentwickelt

Elektronische Einsatzplanung ist eingeführt



Eine oben genannte Mass-
nahme im Handlungsfeld 
«Infrastruktur» lautet zum 
Beispiel «Der Pflegeprozess 
wird einheitlich, digitali-
siert und weiterentwickelt». 
Hierzu wurden Messgrössen 
definiert, also konkret er -
reichbare Handlungsschritte. 
Diese wurden Ende 2024 
ausgewertet:

Ein weiteres Beispiel einer 
Massnahme aus dem Bereich 
Mitarbeitende sehen Sie hier:

Nicht alle geplanten Massnahmen konnten im Jahr 2024 
termingerecht umgesetzt werden, da wir durch die be-
schlossene Änderung der Führungsorganisation bei 
gewissen Projekten im Rückstand waren. Ein wichtiges 
Ziel im Handlungsfeld Organisation ist es, dass die Ge-
schäftsfelder im Sinne einer integrierten Versorgung zu-
sammengeführt werden. Diese bildet die Basis für die 
zukünftige Entwicklung. Eine Massnahme, welche im 
Jahr 2024 noch nicht umgesetzt werden konnte, lautet 
«Ein Case-Management wird bereichsübergreifend ge-
führt». Jede Person, welche bei cura unita ankommt, soll 
ein bedarfsgerechtes Angebot erhalten. Dazu braucht 
es ein funktionierendes Netzwerk mit ambulanten und 
stationären Anbietern. Im Februar 2025 wird das Thema 
integriertes Versorgungsnetzwerk an einem Workshop 
erarbeitet.

Ebenfalls noch nicht umgesetzt wurde die Implementie-
rung eines Leitbilds. Dieses soll in einem gemeinsamen 

Prozess mit allen interessierten Mitarbeitenden auf der 
Grundlage der Vision und Strategie erarbeitet werden.

Sind Sie interessiert, sich genauer über die weiteren 
Massnahmen zu informieren? Gerne können Sie Einblick 
nehmen in das Multi-Projekt-Management von cura uni-
ta glarus. Wir arbeiten transparent und freuen uns, wenn 
wir mit den Mitarbeitenden gemeinsam im Sinne unserer 
Vision das Unternehmen weiterentwickeln dürfen, denn: 

WIR ENGAGIEREN UNS FÜR INDIVIDUELLE,  
BEDARFSGERECHTE, INNOVATIVE UND  
ORTSUNABHÄNGIGE ANGEBOTE FÜR EIN  
SELBSTBESTIMMTES LEBEN ALLER GENERATIONEN.

Iris Lüscher Forrer 
Verwaltungsrätin Ressort Unternehmensentwicklung 
cura unita glarus

Massnahmen  
aus der Strategie

Stand Ende 2024 Arbeiten 2025

Der Pflegeprozess wird 
einheitlich, digitalisiert und 
weiterentwickelt.

Mobiltelefone und Tablets 
wurden angeschafft. Omi-
kron installiert momentan 
die benötigten Apps und 
Anwendungen (Besa, Hart-
mann, Mails, Compendium, 
Foto, Involve). Sobald dies 
abgeschlossen ist, können 
die Geräte auf die AZ ver-
teilt werden.

Einführung.

Messgrösse: Prozesse 
werden definiert, Prozesse 
werden niedergeschrieben, 
Prozesse werden überar-
beitet, Prozesse werden hin-
terfragt, Prozesse werden 
optimiert.

Massnahmen  
aus der Strategie

Stand Ende 2024 Arbeiten 2025

Die Lernenden-Ausbildung 
(Hotellerie und Zentrale 
Dienste) wird weiter gestärkt 
(Aufbau eines Lernenden-
Kompetenz-Centers).

Die Werbeoffensive im Kino 
ist abgeschlossen. 
Erfolgreiche Zusammen-
arbeit mit externen Schnitt-
stellen (Spital, Blumen 
Verde…). Lernende aus der 
HW haben dort die Mög-
lichkeit, zusätzliche Einbli-
cke in Spezialbereiche wie 
die sterile Reinigung oder 
Blumengestecke usw. zu er-
langen.  Weitere Massnah-
men wurden erarbeitet. 
Messeteilnahme an Berufs-
messe 2025 ist geplant. 

Ausbau der Zusammenar-
beit mit Betrieben (Köche). 
Ausbau Lernenden-Rotation 
in den Häusern. 
Konkrete Standplanung für 
Messeauftritt.

Messgrösse: Massnahmen 
sind definiert / Synergien 
werden genutzt / Projekt 
läuft in der Praxis an / 
Projekt wird nach aussen 
kommuniziert (PR).



Im ersten wöchentlichen Baustellenprotokoll des neuen Jahres 2025 konnte festgestellt 
werden: «Die Gebäudehülle ist geschlossen.» Damit wurde ein zentraler Meilenstein 
auf dem Weg zu einem wunderschönen Neubau und einem attraktiven Angebot für 
Betreutes Wohnen erreicht.

BERICHT  
BAUPROJEKT BRUGGLI

Bisheriger Baufortschritt
Damit das wichtige Etappenziel «geschlossene Ge-
bäudehülle» erreicht werden konnte, mussten im 
Neubau viele Baggerschaufeln Erde ausgehoben und 
unzählige Armierungseisen verlegt werden. So er -
folgte nach dem Spatenstich am 3. November 2023 
zuerst der Aushub. Mit den Pfählungsarbeiten wurde 
Ende Januar 2024 begonnen, wobei viele Findlinge 
und kiesiges Material im Erdreich die Bohrarbeiten 
erschwerten. 

Im Frühling 2024 konnte dann die Baugrube plan-
mässig von der Firma Trümpi AG an die Firma Feld-
mann AG übergeben werden. In Folge wurde die Bo-
denplatte betoniert, danach konnte im Monatstakt 

Geschoss für Geschoss in die Höhe gezogen werden. 
Im September wurde das sogenannte Mock-up der 
Fassade erstellt. Mit diesem Anschauungsmodell war 
es erstmals möglich, das zukünftige Erscheinungsbild 
der Fassade in Realität zu bestaunen. 
Pünktlich zu den verdienten Weihnachtsferien der 
Bauleute wurde die Gebäudehülle geschlossen. Die 
Weihnachtsferien blieben aber nicht ungenutzt: Mit 
der installierten Bauheizung wurde die Zeit genutzt, 
um das Gebäude auszutrocknen. 

Terminplan und Kosten
Die Bodenbeschaffenheit war herausfordernd und 
die Sichtbetonarbeiten sowie die Erdbebenwand 
zum Bestandbau waren aufwendiger als gedacht. In 
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Folge kam es zu einer Bauverzögerung von einigen Wo-
chen. Mit Hilfe zusätzlicher Samstagsarbeit konnte ver -
dankenswerterweise ein Teil dieser Verzögerungen wie-
der wettgemacht werden. 

Bei den Kosten ist der Bau momentan sehr gut auf Ziel-
kurs und innerhalb des Budgets. Dabei muss aber be-
achtet werden, dass die Ertüchtigung des Bestandbaus 
noch aussteht. Erfahrungsgemäss ist hier eher mit Über -
raschungen zu rechnen als beim Neubau. Es gilt deshalb 
wachsam zu bleiben und die Kosten eng zu überwachen. 
Inzwischen sind rund 85�% der Aufträge vergeben. Von 
diesen Aufträgen im Totalbetrag von CHF 20’233 Mio. 
konnten CHF 10’925 Mio. im Kanton Glarus und insbe-
sondere auch in der Gemeinde Glarus vergeben werden. 
Berücksichtigt man die im Kanton Glarus gar nicht mög-
lichen Vergaben, so konnten 76 % der Aufträge im Kanton 
vergeben werden.

Schwerer Abschied von Marco Henseler
Am 21. Oktober 2024 mussten wir unerwartet von Mar -
co Henseler Abschied nehmen. Er war über 20 Jahre in 
verschiedenen Funktionen ein treuer Begleiter der cura 
unita glarus, zuletzt als Leiter des Bauprojektes Bruggli. 
Er hat seine Aufgaben mit viel Leidenschaft und Fachver -
stand zum Erfolg geführt. Gerade auch beim Neu- und 
Umbau des Alterszentrums Bruggli konnten wir alle von 
seinem grossen Engagement profitieren. Wir ziehen vor 
seiner Lebensleistung den Hut. Danke, Marco!

Ausblick
Nun startet der Innenausbau des neu erstellten Gebäu-
des, danach folgt der Einbau der Betriebseinrichtungen. 
Ende 2025 ist die Abnahme durch die Behörden und die 
Bauherrschaft geplant. Mit der Erreichung dieses Mei-
lensteins geht das Projekt in eine neue Phase über. Die 
heutigen Bewohnenden zügeln teilweise in den Neubau 
im Bruggli, teilweise vorübergehend in das Bergli in Gla-
rus. Gleichzeitig fällt dann der Startschuss für die Ertüch-
tigung des Bestandbaus. Damit werden die heute be-
stehende Pflegeabteilung und die bereits bestehenden 
Wohnungen wieder auf den neusten Stand gebracht. 

Die Vollendung dieser zweiten Etappe und der Abschluss 
der Ertüchtigung des Bestandbaus sind auf Anfang 2027 
geplant. Der Bevölkerung der Gemeinde Glarus wird 
dann ein rundumerneuertes Alterszentrum mit einer 
Pflegeabteilung und einem interessanten Angebot im 
Bereich Betreutes Wohnen zur Verfügung stehen. Mit 
Gartenanlage und Restaurant wird ebenfalls ein Begeg-
nungsort für die Öffentlichkeit entstehen. 

Alles in allem können wir feststellen: Wir kommen gut vo-
ran. Aber es gibt noch zu tun!

Martin Trümpi 
Beirat für Infrastruktur und Sicherheit im Verwaltungsrat 

Bernhard Kuster 
Geschäftsführer cura unita glarus



Bilanz 2024

AKTIVEN 31. 12. 2024 31. 12. 2023

Umlaufvermögen

Flüssige Mittel  5’566’864  4’830’929 
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen 
  – gegenüber Dritten 
  – gegenüber Gemeinde und gemeindeeigenen Betrieben

 1’836’688 
 –        

      1’891’976 
 –        

Warenvorräte  101’642  108’592 
Aktive Rechnungsabgrenzungen  32’794  18’294 
Total Umlaufvermögen  7’537’987  6’849’791 

Anlagevermögen

Sachanlagen
  – Mobilien und technische Anlagen
  – Land und Gebäude
  – Anlagen im Bau / Projekte (Betreutes Wohnen AZ Bruggli)

 780’790 
 10’186’662 
 7’080’927 

    790’080 
 10’090’302 
 2’900’863     

Total Anlagevermögen  18’048’379  13’781’245 

TOTAL AKTIVEN  25’586’366  20’631’036 

PASSIVEN 31. 12. 2024 31. 12. 2023

Kurzfristiges Fremdkapital

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
  – gegenüber Dritten
  – gegenüber Gemeinde und gemeindeeigenen Betrieben

 948’286 
 124’327 

   547’221 
 110’491   

Übrige kurzfristige Verbindlichkeiten
  – gegenüber Dritten  927’530     914’630    
Passive Rechnungsabgrenzungen  686’998  173’573 
Total kurzfristiges Fremdkapital  2’687’141  1’745’916 

Langfristiges Fremdkapital

Langfristige verzinsliche Verbindlichkeiten  13’900’000  11’300’000 
Langfristige Rückstellungen  4’514’269  3’614’269 
Zweckgebundene Verbindlichkeiten
  – Spenden für Bewohnende
  – Fonds für Fürsorgefälle Bruggli / diverse Fonds Spitex

 673’372 
 322’613 

   694’300 
 323’663   

Total langfristiges Fremdkapital  19’410’254  15’932’232 

Fremdkapital  22’097’395  17’678’148 

Eigenkapital

Eigenkapital Vorjahr  2’952’888  1’439’687 
Jahresergebnis  536’084  1’513’200 
Eigenkapital  3’488’972  2’952’888 

TOTAL PASSIVEN  25’586’366  20’631’036 



Erfolgsrechnung 2024

 2024 2023

Nettoerlöse aus Lieferungen und Leistungen

  – Erträge Bewohner / Klienten
  – Erträge Versicherungen
  – Erträge öffentliche Hand

 11’235’039 
 3’207’490 
 3’082’862 

 
  11’225’783 

 3’399’185 
 3’352’064   

Übriger betrieblicher Ertrag

  – Medizinischer Ertrag
  – Mietzinserträge
  – Verkauf Mahlzeiten
  – Übrige Erträge

57’870 
 163’100 
 476’773 
 254’894 

   118’260 
 163’888 
 483’758 
 279’651  

Total Betriebsertrag  18’478’030  19’022’590 

Betriebsaufwand

Personalaufwand  – 13’300’880  – 13’205’798 
Material- und Warenaufwand – 207’994  – 233’923 
Lebensmittel / Haushalt – 1’130’683  – 1’169’325 
Unterhalt und Reparaturen – 510’804  – 469’449 
Energieaufwand und Wasser – 570’940  – 526’710 
Mietkosten – 26’400  – 26’400 
Übriger Sachaufwand – 692’917  – 665’605 
Total Betriebsaufwand  – 16’440’617  – 16’297’209 

EBITDA  2’037’413  2’725’381 

Abschreibungen  – 543’639  – 1’100’780 
Total Abschreibungen  – 543’639  – 1’100’780 

EBIT  1’493’774  1’624’601 

Finanzaufwand  – 80’460  – 94’595 
Finanzertrag  4’271  –    
Total Finanzergebnis  – 76’189  – 94’595 

Liegenschaftenertrag MFH Oberdorf, Glarus  6’699  5’375 
Total betriebsfremdes Ergebnis  6’699  5’375 

Ausserordentlicher Aufwand – 923’080  – 35’132 
Ausserordentlicher Ertrag  34’880  12’951 
Ausserordentliches Ergebnis  – 888’200  – 22’181 

JAHRESERGEBNIS  536’084  1’513’200 



Anhang zur Jahresrechnung 2024

1. ANGABEN ZUM UNTERNEHMEN UND ZU DEN ORGANEN

1.1 Angaben zum Unternehmen
cura unita glarus, 8750 Glarus 
UID: CHE-220.091.538
Rechtsform: selbstständig öffentlich-rechtliche Gemeindeanstalt

1.2 Angaben zu Organen
Verwaltungsratspräsident:	 René Chastonay, Vilters
Geschäftsführung:	 Bernhard Kuster, Zürich
Revisionsstelle:	 BDO AG, Grabenstrasse 40, 7000 Chur

2. GRUNDSÄTZE

2.1 Allgemein
Die vorliegende Jahresrechnung wurde gemäss den Vorschriften des Schweizer Gesetzes, insbesondere der 
Artikel über die kaufmännische Buchführung und Rechnungslegung des Obligationenrechtes erstellt.

2.2 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Die Forderungen werden zum Nominalwert bilanziert. Auf den Debitoren werden individuelle Einzelwertbe-
richtigungen vorgenommen. Es werden keine pauschalen Wertberichtigungen vorgenommen.

2.3 Vorräte
Die Vorräte werden zum Anschaffungswert bilanziert. Es wird zudem auf dieser Position eine pauschale 
Wertberichtigung von ¹∕³ vorgenommen.

2.4 Anlagen
Die Sachanlagen werden zu Anschaffungswerten aktiviert und zulasten der Erfolgsrechnung entsprechend  
den nachfolgenden Nutzungsdauern abgeschrieben:					   
Abschreibungen Alterszentren: Immobile Sachanlagen 33 Jahre / 3 %, Installationen 20 Jahre / 5 %,  
Mobiliar 10 Jahre / 10 %, EDV-Hard- und -Software 4 Jahre / 25 %.
Abschreibungen Spitex:  Maschinen und Einrichtungen 20 %, Mobiliar 12,5 %, Kommunikationssysteme 50 %, 
EDV 50 % und Fahrzeuge 20 %.			 

3. ANGABEN ZU BILANZ� UND ERFOLGSRECHNUNGSPOSITIONEN 2024 2023

3.1 Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
– Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
– Delkredere

1’922’188
– 85’500

 
1’940’376
– 48’400

1’836’688 1’891’976

3.2 Ausserordentlicher oder periodenfremder Aufwand und Ertrag
– Periodenfremder Aufwand 
– Buchgewinn «Verkauf von Heizöl» 
– Rückvergütung Kanton Glarus fehlerhafte FFP2-Masken (Corona-Material) 
– Zahlung einer bereits abgeschriebenen Forderung 
– Rückstellungen zweckg. Immobilien (Bau AZ Bruggli) 
– Anschaffung Rikscha und Kunstwerk (Bezug aus Bewohnerfonds) 
– Versicherungsleistung Fahrzeug

 
 
 

– 900’000
0

11’800

 
– 35’132

7’075
3’965

1’911

–�888’200 –�22’181

4. WEITERE ANGABEN 2024 2023

4.1 Honorare des Verwaltungsrates 53’773 57’250

4.2 Lohnsumme der Geschäftsleitung
2024: 525,8 % / 2023: 608,3 % (Stellenprozente)

697’771 778’123

5. NETTOAUFLÖSUNG STILLE RESERVEN 2024 2023

–�892’264 6’019

6. WESENTLICHE EREIGNISSE NACH DEM BILANZSTICHTAG

Es bestehen keine Ereignisse nach dem Bilanzstichtag, welche im Abschluss per 31. 12. 2024 berücksichtigt werden müssten.



Bericht der Revisionsstelle

 ��  
  Tel. +41 81 403 48 33 

www.bdo.ch  
BDO AG 
Grabenstrasse 40 
7000 Chur 
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an den Verwaltungsrat der cura unita glarus, G larus

�%�H�U�L�F�K�W���G�H�U���5�H�Y�L�V�L�R�Q�V�V�W�H�O�O�H���]�X�U���-�D�K�U�H�V�U�H�F�K�Q�X�Q�J��

Als Revisionsstelle haben wir die Jahresrechnung (Bilanz, Erfolgsrechnung und Anhang) �G�H�U���F�X�U�D��
�X�Q�L�W�D���J�O�D�U�X�V für das am 2024 abgeschlossene Geschäftsjahr geprüft.  

Für die Jahresrechnung ist der Verwaltungsrat ve rantwortlich, während unsere Aufgabe darin be-
steht, die Jahresrechnung zu prüfen. Wir bestätig en, dass wir die gesetzlichen Anforderungen hin-
sichtlich Zulassung und Unabhängigkeit erfüllen.  

Unsere Revision erfolgte nach dem Schweizer Standard zur Eingeschränkten Revision. Danach ist 
diese Revision so zu planen und durchzuführen, dass wesentliche Fehlaussagen in der Jahresrech-
nung erkannt werden. Eine eingeschränkte Revision umfasst hauptsächlich Befragungen und analyti-
sche Prüfungshandlungen sowie den Umständen angemessene Detailprüfungen der beim geprüften 
Unternehmen vorhandenen Unterlagen. Dagegen sind Prüfungen der betrieblichen Abläufe und des 
internen Kontrollsystems sowie Befragungen und weitere Prüfungshandlungen zur Aufdeckung delik-
tischer Handlungen oder anderer Gesetzesverstösse nicht Bestandteil dieser Revision. 

Bei unserer Revision sind wir nicht auf Sachverhalte gestossen, aus denen wir schliessen müssten, 
dass die Jahresrechnung nicht dem schweizerischen Gesetz und Statuten entspricht.  

Chur, 17. März 2025 

BDO AG 

 
 
Christof Kuoni 
  

Leitender Revisor 
Zugelassener Revisionsexperte 

 
 
Daniel Frei 
  

 
Zugelassener Revisionsexperte 

 
 
 

Beilage 
Jahresrechnung  



Statistische Daten

KENNZAHLEN ZUM PERSONAL

VOLLZEITSTELLEN, AUFGETEILT NACH BERUFSGRUPPEN PER 31. DEZEMBER

Personal  
ambulant

Pflege  
stationär

Aktivierung Hauswirt-
schaft

Verpflegung Verwaltung Technischer 
Dienst

Total

2021 13,5 65,0 2,8 24,3 20,7 9,6 4,7 140,6

2022 14,9 61,7 2,4 27,9 23,0 11,4 4,7 146,0

2023 13,0 67,5 2,0 27,7 21,9 11,5 4,9 148,5

2024 11,6 78.0 2,8 26,6 15,8 10,0 4,0 148,7

ohne Lernende und Studierende Pflege, da Anstellung BZGS

ANZAHL MITARBEITENDE, AUFGETEILT NACH BERUFSGRUPPEN PER 31. DEZEMBER

Personal  
ambulant

Pflege  
stationär

Aktivierung Hauswirt-
schaft

Verpflegung Verwaltung Technischer 
Dienst

Total

2021 31 91 7 34 23 16 5 207

2022 33 88 6 37 25 18 5 212

2023 27 96 3 36 24 17 5 208

2024 24 106 5 38 20 14 4 211

ohne Lernende und Studierende Pflege, da Anstellung BZGS

Auszubildende Dienstjahre
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Personalbestand per Ende Jahr
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Pflegeminuten pro BESA-Stufe

Stufe 2022 2023 2024

1  76’626  80’344 132’793
2  451’764  358’105 343’309
3  305’120  268’301 187’808
4  357’628  283’415 279’182
5  706’181  537’570 434’588
6  589’204  538’956 524’530
7  661’338  653’210 630’084
8  671’139  668’152 780’678
9  395’125  486’570 810’700
10  364’767  615’966 369’666
11  31’465  487’557 240’754
12 –  438’993 301’389
Total  4’610’357  5’417’139  5’035’481 

Kennzahlen Bewohnende

Bewohnende 31. 12. 2022 31. 12. 2023 31. 12. 2024

Anzahl 159 158 162
Jüngster 45 63 64
Ältester 103 104 101
Durchschnittsalter 87 87 86
Frauen 124 120 120
Männer 35 38 42

ALTERSZENTREN

SPITEX

Pensionstage und Pflegetage
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Ambulante Pflegeleistungen in Stunden
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Hauswirtschaftsleistungen in Stunden
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Verkaufte Mahlzeiten
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Anzahl Spitex-Klientinnen�/�-Klienten
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Durchschnittliche BESA-Stufen
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Traktandum 6 

Jahresrechnung 2024 der Gemeinde Glarus: Genehmigung 

6.1 Die Vorlage im Überblick 

Die Gemeinde Glarus schliesst das Jahr 2024 erneut mit einem Aufwandüberschuss ab. Dieser be-
trägt CHF 2’820'467 (Vorjahr CHF 360'168). Das Budget 2024 sah einen Aufwandüberschuss von 
CHF 515'395 vor. Die grössten Abweichungen gegenüber dem Budget liegen beim tieferen Personal-
aufwand, den tieferen Abschreibungen, den höheren Einlagen in Fonds und Spezialfinanzierungen, 
den höheren Fiskalerträgen und Entgelten, den tieferen Finanz- und Transfererträgen und der nicht 
vollzogenen Entnahme aus der finanzpolitischen Reserve. 

Die Gemeinde investierte im vergangenen Jahr netto CHF 16.1 Mio. (Vorjahr CHF 20.0 Mio.), womit 
die Investitionstätigkeit hoch geblieben ist. Es wurden 64% des Nettoinvestitionsbudgets von 
CHF 25.3 Mio. (inkl. Übertragungskredite) umgesetzt. 

Das operative Ergebnis im Jahr 2024 (CHF -2.8 Mio.) hat sich im Vergleich deutlich verschlechtert 
(CHF -0.4 Mio.). Wir verweisen dazu auf nachstehende Erläuterungen in Ziff. 6.2. Die Steuereinnah-
men im Jahr 2024 waren zunehmend. Trotzdem hat sich die finanzielle Situation der Gemeinde im 
Vergleich zum Budget und zum Vorjahr weiter verschlechtert. Die Gemeinde muss sich weiterhin ver-
schulden, um die hohen Investitionen und auch das negative operative Ergebnis zu decken.  

6.2 Die Jahresrechnung 2024 im Einzelnen 

Erfolgsrechnung: Jahresvergleich zum Budget 2024 und zum Vorjahr  

Gegenüber dem pro Geschäftsjahr 2024 budgetierten Verlust von CHF -0.5 Mio. sind folgende wichtige 
Kostenarten-Abweichungen die Treiber für das schlechtere Ergebnis von CHF -2.8 Mio. (Details ver-
gleiche Beilagen zum Memorial, diese sind auf der Website der Gemeinde Glarus aufgeschaltet): 

CHF -0.5 Mio. Budgetierter Verlust 2024 

CHF +0.9 Mio.  Tieferer Personalaufwand 

CHF -0.0 Mio. Höherer Sach- und übriger Betriebsaufwand 

CHF +0.5 Mio. Tiefere Abschreibungen Verwaltungsvermögen  

CHF -0.3 Mio. Höherer Finanzaufwand (v.a. höhere Zinskosten und Wertberichtigungen Anlagen 
Finanzvermögen) 

CHF -1.9 Mio. Höhere Einlagen/Entnahmen in Fonds und Spezialfinanzierungen als budgetiert:  
- CHF -1.2 Mio. Siedlungsentwässerung 
- CHF -0.1 Mio. Abfallwirtschaft 
- CHF -0.1 Mio. Forstwirtschaft 
- CHF -0.3 Mio. Parkplatzfonds 

CHF -0.1 Mio. Höherer Transferaufwand 

CHF -0.3 Mio. Tieferer Transferertrag (v.a. CHF -0.4 Mio. betr. Forstwirtschaft allgemein  
Kto. 4631.00) 

CHF +0.0 Mio. Höhere Regalien und Konzessionen 

CHF +1.0 Mio. Höhere Entgelte: 
- CHF +0.7 Mio. Abwassergebühren 
- CHF -0.1 Mio. Verkaufserlöse Energieholz 
- CHF + 0.3 Mio. Bussen 

CHF -2.2 Mio. Tieferer Finanzertrag (v.a. kein Vollzug Verkauf Lg. Querspange) 

CHF +1.5 Mio. Höherer Fiskalertrag 



 

CHF -1.4 Mio. Keine Verwendung finanzpolitischer Reserve 

CHF -2.8 Mio. Jahresverlust 2024 

 

Die pro Geschäftsjahr 2024 wichtigsten Kostenarten-Veränderungen gegenüber dem Vorjahr begrün-
den sich folgendermassen (Details vergleiche Beilagen zum Memorial und auf der Website der Ge-
meinde Glarus):  

CHF -0.4 Mio. Jahresverlust 2023 

CHF -0.8 Mio. Höherer Personalaufwand 

CHF -0.5 Mio. Höherer Sach- und übriger Betriebsaufwand 

CHF -0.5 Mio. Höherer Abschreibungsaufwand infolge zunehmendem Verwaltungsvermögen 

CHF -0.6 Mio. Höherer Finanzaufwand (v.a. höhere Zinskosten und Wertberichtigungen Anlagen Fi-
nanzvermögen) 

CHF -1.0 Mio. Höherer Transferaufwand: 
- CHF +0.3 Mio. tieferer horizontaler Finanzausgleich an andere Gemeinden 
- CHF -0.8 Mio. höhere Beiträge betr. Energiefonds 
- CHF -0.2 Mio. höhere Beiträge betr. Denkmalpflege und Heimatschutz 
- CHF -0.3 Mio. Diverses 

CHF +1.0 Mio. Höherer Fiskalertrag 

CHF +0.1 Mio. Höhere Regalien und Konzessionen (v.a. Bussen) 

CHF +0.2 Mio. Höherer Transferertrag (v.a. Grundstückgewinnsteuern) 

CHF -0.4 Mio. Höhere Einlagen/tiefere Entnahmen aus Fonds und Spezialfinanzierungen 

CHF +0.1 Mio. Höherer Finanzertrag (Konzessionsabgabe CHF 0.9 Mio. von tb.glarus wieder einge-
gangen; dafür kein wesentlicher Liegenschaftsverkauf)  

CHF -2.8 Mio. Jahresverlust 2024 

 

Investitionstätigkeit abermals auf hohem Niveau  

Die Nettoinvestitionssumme beträgt zwar mit CHF 16.1 Mio. rund CHF 3.9 Mio. (-19%) weniger als im 
Vorjahr. Dennoch ist die Investitionstätigkeit im Jahr 2024 auf einem hohen Niveau. Budgetiert waren 
im Jahr 2024 inklusive Übertragungskrediten Nettoinvestitionen von CHF 25.3 Mio. Somit wurden rund 
64% des Investitionsbudgets effektiv umgesetzt. Die nachfolgende Grafik zeigt seit dem Jahr 2019 so-
wohl die budgetierten als auch die effektiv umgesetzten Investitionen: 

 

Zahlen in CHF 

In den letzten Jahren und auch im Jahr 2024 wurden die grössten Investitionen vor allem in den Berei-
chen Sportanlagen, Hochwasserschutz, Schulanlagen und Strassen bzw. Werkleitungen getätigt. Die 



 

einzelnen Positionen des Jahres 2024 sind in der Beilage «Jahresrechnung 2024: Investitionsrech-
nung» dargestellt. 

Der Investitionsanteil ist mit 26.4% (Vorjahr: 30.8%) hoch. Der Selbstfinanzierungsgrad beträgt ge-
ringe 13.6% (Vorjahr: 18.1%).  

Spezialfinanzierungen: Erneute Zunahmen des Kapitals  

Die Spezialfinanzierungen Abwasserbeseitigung und Abfallentsorgung haben sich weiter positiv entwi-
ckelt. Per Ende Jahr 2024 wird im Eigenkapital bei der Spezialfinanzierung Abwasserbeseitigung ein 
Guthaben von CHF 3.22 Mio. ausgewiesen, die Spezialfinanzierung Abfallentsorgung weist ein Kapital 
von rund CHF 87’000 aus und die Spezialfinanzierung Feuerwehr weist ein Kapital von rund 
CHF 33'000 aus.  

Gemeinde-Energiefonds: Hohe Entnahmen  

Aus dem Gemeinde-Energiefonds können Vorhaben im Bereich erneuerbare Energien sowie zur Re-
duktion des CO2-Ausstosses der Gemeinde und von deren Anstalten unterstützt werden. Die finanzi-
elle Situation des Energiefonds sowie die Verwendung der Fondsmittel präsentieren sich wie nachfol-
gend dargestellt. 

Im Budget 2024 waren Entnahmen aus dem Energiefonds von insgesamt CHF 1’254'190 budgetiert. 
Es wurden keine Beiträge an öffentliche Unternehmungen abgerechnet. Die Entnahmen waren mit 
CHF 1'132’214 tiefer als vorgesehen, wobei einzelne Positionen ins Geschäftsjahr 2025 übertragen 
wurden. Mit der Erhebung der Konzessionsabgabe wurden CHF 920'711.50 (Budget CHF 980'000) 
eingenommen.  

Per 31. Dezember 2024 weist der Energiefonds der Gemeinde Glarus einen Bestand von 
CHF 523'341.45 auf. Dies sind CHF 203'722.00 weniger als zu Jahresbeginn. 
 

Beiträge an Aufwandpositionen der Erfolgsrechnung (in CHF) IST Budget 

Verrechnung von Dienstleistungen und Personalkosten  
Fachstelle Umwelt und Energie 

70'000 68'000 

Mehrkosten Energiestadt betreffend erneuerbare Energie 
(ökologischer Strommix und umweltfreundliches Biogas) 

64'930 80'000 

Energiestadt-Prozess 10’584 10'000 

Kant. Energieportal 10'000 10'000 

Total 155'514 168'000 

 

Beiträge an Investitionen (in CHF) IST Budget 

Instandsetzung Strassenbeleuchtung  130’000 116’550 

Elektro-Kipptransporter (Übertragungskredit aus 2023) 37’500 0 

Pelletsheizung Garderobeng. Fussball Netstal + LED 76'000 76'000 

Sanierung Schulanlage Erlen 491’000 531’000 

Neubau Kindergarten Ennetbach 158’200 158’200 

Flachdach TH Zweiggarten 84’000 84’000 

Total 976’700 965’750 

 

Total Entnahmen aus dem Energiefonds (in CHF) 1'132’214 1'133’750 

 

  



 

Pro-Kopf-Vermögen sinkt 

Die Gemeinde weist per 31. Dezember 2024 eine Nettoschuld von CHF 25.5 Mio. (Vorjahr Netto-
schuld CHF 11.0 Mio.) aus, was einer Schuld von CHF 2’001 (Vorjahr: CHF 881 Nettoschuld) pro Ein-
wohner/-in entspricht. Die Gemeinde verfügt über ein Eigenkapital von CHF 56.1 Mio. (Vorjahr: 
CHF 57.5 Mio.). Das Fremdkapital ist auf CHF 82.2 Mio. (Vorjahr: CHF 66.5 Mio.) angestiegen. 

Personelles 

Mitarbeiterbestand Ist 2018 – Ist 2024 

(exkl. Lernende und Praktikanten) 

 Lernende und Praktikanten  

 

Jahr Angestellte Vollzeitstellen  Anzahl = Vollzeitstellen 

31.12.2018 280 202  10 

31.12.2019 293 211  14 

31.12.2020 297 219  15 

31.12.2021 323 231  13 

31.12.2022 325 229  13 

31.12.2023 336 236  14 

31.12.2024 351 243  13 

 

Die per 31. Dezember 2024 ausgewiesene Erhöhung des Mitarbeiterbestands sowie die Zunahme der 
Vollzeitstellen im Vergleich zum Stichtag 31. Dezember 2023 sind insbesondere darauf zurückzufüh-
ren, dass einerseits aufgrund von zusätzlichen Klassen mehr Lehrpersonen eingestellt wurden und 
andererseits auch im Verwaltungs- und Betriebspersonal gewisse Zunahmen zu verzeichnen waren. 

  



 

Rechnungen im Jahresvergleich (in CHF bzw. in %)  

 Rechnung 
2024 

Budget 
2024 

Rechnung 
2023 

Rechnung 
2022 

Rechnung 
2021 

Rechnung 
2020 

Rechnung 
2019  

Gesamtergebnis 
Erfolgsrechnung 

-2’820'467 -515'395 -360'168 -4'055'534 -4'002'217 +492'952 +333'904 

Operatives  
Ergebnis 

-2’820'467 -1'915'395 -360'168 -4'120'534 -4'002'217 +1'949'157 +4'355'461 

Personalaufwand 30'801'958 31'731'186 30'007'465 28'525'131 27'568'386 26'552'096 25'903'595 

Sach- und  
Betriebsaufwand 

12'005'705 11'992'650 11'503'422 11'845'767 11'820'331 11'046'209 10'533'006 

Abschreibungen 
ordentlich 

2'942'015 3'382'391 2'303'042 4'211'742 3'582'776 3'586'723 3'311'084 

Gesamter 
betriebl. Aufwand 

58'287'779 57'901'272 54'891'520 58'928'486 59'147'589 54'516'760 50'323'519 

Selbstfinanzie-
rung 

2'184'842 1'587'842 3'609'036 1'956'432 888'442 5'912'967 7'471'500 

Abschreibungen 
zusätzlich 

0 0 0 0 0 1'456'205 4'070'706 

Investitionen 
 

16'119'119 22'739'550 19'978'856 11'408'745 6'404'671 8'624'706 5'874'035 

Investitionsanteil 
 

26.4% 32.4% 30.8% 22.0% 13.6% 16.3% 13.0% 

Selbstfinanzie-
rungsgrad 

13.6% 7.0% 18.1% 17.1% 13.9% 68.6% 111.0% 

Fiskalertrag 37'221'222 35'718'000 36'269'866 37'190'302 35'861'439 39'844'548 37'011'903 

Gemeinde- 
steuerfuss 

56% 56% 56% 61% 61% 63% 63% 

Nettovermögen 
pro Einwohner/-in 

-2'001 -2'661 -881 422 1'175 1'619 1'848 

 
Übertragungs- und Nachtragskredite; Kreditüberschreitungen 

Gemessen am gesamten Aufwandvolumen waren sowohl anzahl- als auch betragsmässig überblick-
bare Kreditüberschreitungen, Nachtrags- und Zusatzkredite notwendig. Im Jahr 2024 gibt es keine 
Nachtragskredite, die in die Kompetenz der Gemeindeversammlung fallen.  

Der Gemeinderat hat anlässlich der Beratung des Rechnungsabschlusses alle Kreditüberschreitungen 
und die in seine Kompetenz fallenden Nachtrags- und Zusatzkredite genehmigt. Auch im Rahmen des 
unterjährigen, quartalsweisen Finanzcontrollings finden für abgeschlossene Projekte sowie für Pro-
jekte und Aufgaben, bei denen voraussichtliche Budgetüberschreitungen eintreten, jeweils bereits ge-
meinderätliche Genehmigungen beziehungsweise Kenntnisnahmen statt. In den Finanzcontrollings 
werden ferner alle ab einem bestimmten Betrag vorhandenen oder drohenden wesentlichen Budget-
aufwandüberschreitungen von den zuständigen Personen erläutert. So ist der Gemeinderat jeweils 
zeitgerecht informiert und es können, wo nötig und möglich, unterjährig Massnahmen ergriffen wer-
den. Über die Kreditüberschreitungen gibt die Tabelle «Jahresabschluss 2024: Kreditüberschreitun-
gen gemäss Art. 52 Finanzhaushaltgesetz (FHG)» Auskunft. Der Gemeinderat ersucht die Gemeinde-
versammlung diesbezüglich um Entlastung. 



 

Im Vergleich zum Vorjahr werden mengenmässig mehr und betragsmässig viel mehr noch nicht ver-
wendete Budgetkredite infolge Verzögerungen bei der Realisierung von Projekten der Investitions-
rechnung 2024 auf das Folgejahr 2025 übertragen. Die Übertragungskredite im Umfang von CHF 8.3 
Mio. sind in der Aufstellung «Jahresabschluss 2024: Übertragungskredite 2025 gemäss Art. 53 Fi-
nanzhaushaltgesetz (FHG)» ersichtlich. Zusammen mit den für das Jahr 2025 ordentlich budgetierten 
Nettoinvestitionen von CHF 12.2 Mio. ergibt sich ein Investitionsbudget 2025 von insgesamt 
CHF 20.4 Mio. Das Investitionsvolumen bleibt somit weiterhin hoch, wenn auch gegenüber dem Jahr 
2024 (CHF 25.3 Mio.) etwas tiefer. 

6.3 Revision der Jahresrechnung 

Die durch die Geschäftsprüfungskommission beauftragte externe Revisionsstelle PROVIDA Wirt-
schaftsprüfung AG, Frauenfeld, hat die Jahresrechnung 2024 geprüft. Der Revisionsbericht ist nach-
folgend abgedruckt. 

Die Revisionsstelle empfiehlt, die Jahresrechnung 2024 der Gemeinde Glarus zu genehmigen. 

6.4 Weitere Unterlagen und Beantwortung von Fragen 

Zusätzlich zu den im Memorial enthaltenen Informationen stehen auf der Website der Gemeinde 
www.glarus.ch > Politik > Gemeindeversammlung detaillierte Angaben zum Jahresabschluss 2024 zur 
Verfügung. 

Ferner geben die Verantwortlichen des Departements Finanzen und Controlling bei Fragen und Anlie-
gen gerne persönlich Auskunft. Bitte wenden Sie sich an: 

Hans-Jürg Küng, Departementsleiter Finanzen und Controlling 
Gemeindehaus Glarus, Gemeindehausplatz 5, 8750 Glarus 
Telefon direkt: 058 611 88 15 
E-Mail: hans-juerg.kueng@glarus.ch 

6.5 Erwägungen des Gemeinderats 

Das Budget 2024 weist dank Grundstückverkäufen von CHF 2.3 Mio. in Zusammenhang mit der Quer-
spange Netstal (im Finanzertrag) und der beabsichtigten Auflösung finanzpolitischer Reserven von 
CHF 1.4 Mio. einen Gesamtverlust von CHF -0.5 Mio. aus. Der nun vorliegende Verlust von 
CHF 2.8  Mio. und die Aufrechnung des nicht ausgeschöpften Personalaufwandes von CHF 0.9 Mio. 
ergibt ein strukturelles Defizit von rund CHF -4 Mio. Trotz den in den zwei letzten Jahren deutlich stei-
genden Fiskalerträgen konnte das Ausgabenwachstum noch nicht vermindert bzw. entlastet werden. 

Mit zunehmendem Personal-, Abschreibungs- und Finanzaufwand (v.a. Zinsaufwand), höherem Sach- 
und übrigem Betriebsaufwand (v.a. Ver- und Entsorgung, Dienstleistungen und Honorare sowie bauli-
cher Unterhalt) und trotz deutlich steigenden Fiskalerträgen und tieferem horizontalem Finanzaus-
gleich an andere Gemeinden in den letzten wenigen Jahren konnten wir die Verschlechterung der 
Selbstfinanzierung und den zunehmenden Finanzierungsbedarf noch nicht aufhalten.  

Obwohl der Gemeindesteuerfuss seit dem Jahr 2019 um 7% reduziert wurde, liegen die Fiskaleinah-
men immer noch auf gleicher Höhe wie im Jahr 2019. Der betriebliche Aufwand hat seit dem Jahr 
2019 aber um rund CHF 8 Mio. bzw. 16% zugenommen. Diese Entwicklung führte in den letzten Jah-
ren zu hohen Verlusten in den Jahresergebnissen, fehlender Selbstfinanzierung und grosser Ver-
schuldung, um die Investitions- und Betriebstätigkeit stemmen zu können.  

Auf der Grundlage der Steuerdaten des Jahres 2022 musste die Gemeinde Glarus im Jahr 2024 Res-
sourcenausgleichszahlungen von knapp CHF 1.2 Mio. an die beiden anderen Glarner Gemeinden be-
zahlen (CHF 0.7 Mio. an Glarus Süd, CHF 0.5 Mio. an Glarus Nord). Die Leistungen der Gemeinde 
Glarus werden für den innerkantonalen Finanzausgleich im laufenden Jahr 2025 auf CHF 0.7 Mio. sin-
ken. 

Der Selbstfinanzierungsgrad von 13.6% (Vorjahr 18.1%) liegt nach wie vor weit unter dem vom Ge-
meinderat definierten Zielwert von 80%. Die Folge dieser tiefen Selbstfinanzierung ist die Aufnahme 
von Fremdkapital zur Finanzierung der Investitionen und der Geschäftstätigkeit. Die langfristigen Dar-
lehen im Fremdkapital haben im Jahr 2024 erneut um CHF 15 Mio. auf neu CHF 65.5 Mio. zugenom-

mailto:hans-juerg.kueng@glarus.ch


 

men und werden auch im Jahr 2025 weiter zunehmen, um die grosse Investitions- und die Betriebstä-
tigkeit zu finanzieren. Diese Verbindlichkeiten belasten die Jahresrechnung in Form von Zinskosten 
zusätzlich. Sowohl der Selbstfinanzierungsgrad als auch die Steuerungsgrösse «Nettoschuld pro Ein-
wohner/-in» sind direkt abhängig von der Höhe der Investitionstätigkeit und vom Finanzierungsbedarf. 
Die Gemeinde wies im Jahr 2023 erstmals eine Nettoschuld von CHF 881 pro Einwohner/-in aus, wel-
che sich im Jahr 2024 auf CHF 2'001 erhöht hat. Der Zielwert von maximal CHF 1'000 Nettoschuld pro 
Einwohner/-in wurde innert kurzer Frist negativ übertroffen.   

Die Investitionstätigkeit wird auch im Jahr 2025 hoch bleiben. Ab dem Jahr 2026 plant der Gemeinde-
rat die Investitionssumme zu begrenzen, um die finanzielle Sanierung zu fördern und die zusätzliche 
Verschuldung zu senken. In den nächsten Jahren stehen insbesondere in den Bereichen Schulraum-
entwicklung, Hochwasserschutz und Basisinfrastruktur grosse Projekte an. Die finanziellen Möglich-
keiten der Gemeinde Glarus sind dabei zwingend zu berücksichtigen und sämtliche Investitionsvorha-
ben kritisch zu hinterfragen sowie zu priorisieren. Für Grossinvestitionen ist ein Bausteuerzuschlag 
wahrscheinlich notwendig. 

Die finanzpolitische Ausgangslage der Gemeinde Glarus bleibt weiterhin sehr herausfordernd. Die Ge-
meinde lebt von ihrer Substanz und die weitere Entwicklung kann nur mit gesundem und sinnvollem 
Sparen bewältigt werden. Ohne weitreichende und einschneidende Massnahmen, sowohl auf der Auf-
wands- als auch auf der Ertragsseite, wird es nicht möglich sein, die Ergebnisse künftig wieder ausge-
glichen zu gestalten. Der Gemeinderat wird das Ziel einer ausgeglichenen Erfolgsrechnung im Jahr 
2025 mit höchster Priorität weiterverfolgen. Die Departemente haben Entscheidungsgrundlagen gelie-
fert um kurzfristige Massnahmen umzusetzen. Es werden weitere Schritte der Departemente und des 
Gemeinderates erfolgen, um die Auf- und Ausgaben der Gemeinde kritisch auf deren Notwendigkeit 
zu hinterfragen. Der Gemeindeversammlung werden in absehbarer Zeit Anträge unterbreitet, um zu 
entscheiden, ob und wie der Kernauftrag der Gemeinde abgewickelt werden soll. Der Gemeinderat hat 
sich zum Ziel gesetzt, dass keine Leistung, keine Liegenschaft und keine Handlung tabu sein dürfen, 
um den weiteren Weg zu definieren. 

Die Aktivitäten in Zusammenhang der «Gesunden Gemeindefinanzen», den daraus zu präsentieren-
den Ergebnissen und vor allem auch hinsichtlich Budget 2026 und 2027 werden für den Gemeinderat, 
die Mitarbeitenden und den Souverän zum wichtigsten Projekt. Der Gemeinderat ist zuversichtlich, 
dass uns dies gelingen wird. Wir wollen den Souverän und alle Anspruchsgruppen überzeugen, dass 
wir den Kostensteigerungen und teilweisen Ertragsminderungen entgegentreten und uns von Struktu-
ren befreien, die nicht zu unserem Kernauftrag gehören. Dazu benötigen wir unbedingt auch die Un-
terstützung der Stimmbevölkerung. Betroffenheitspolitik ist in dieser Phase nicht zielführend, wir wol-
len uns auf das grosse Ganze konzentrieren. 

Allfällige Aufwandüberschüsse könnten bei Bedarf mittels der aufgrund des revidierten Finanzhaus-
haltgesetzes gebildeten finanzpolitischen Reserve gedeckt werden. Mit dieser Deckung wird jedoch 
kein zusätzlicher Ertrag oder sogar ein Geldfluss stattfinden; stattdessen findet ein rein buchhalteri-
scher Vorgang statt, um weniger Verlust als effektiv angefallen auszuweisen. Der Gemeinderat 
schliesst die Verwendung dieser finanzpolitischen Reserve als Abfederungsmassnahme in Zukunft 
nicht aus. Diese ist jedoch nur sinnvoll, wenn – wie ausgeführt – daneben auch andere Massnahmen 
ergriffen werden. 

Der Gemeinderat dankt allen Steuerzahlerinnen und Steuerzahlern, aber auch allen Mitarbeitenden 
für die hohe Finanzdisziplin und die gleichzeitig wirkungsvolle Arbeit im Dienste der Öffentlichkeit. 

  



 

6.6 Antrag an die Gemeindeversammlung 

Aufgrund der vorstehenden Ausführungen und auf der Grundlage von Art. 51 Abs. 4 und Art. 52 
Abs. 3 des Finanzhaushaltgesetzes respektive Art. 41 Abs. 1 Bst. e des Gemeindegesetzes sowie 
Art. 14 Abs. 1 der Gemeindeordnung beantragt der Gemeinderat den Stimmberechtigten, folgenden 
Beschluss zu fassen:  

1. Von den nachfolgend abgedruckten Kreditüberschreitungen wird Kenntnis genommen und dem 
Gemeinderat wird Entlastung erteilt. 

2. Die nachfolgend abgedruckten Abrechnungen der durch die Stimmberechtigten gesprochenen, 
abgeschlossenen Verpflichtungskredite werden genehmigt. 

3. Die Jahresrechnung 2024 der Gemeinde Glarus, die einen Aufwandüberschuss 
von CHF 2’820'467 ausweist, wird genehmigt. 

 

Stellungnahme der Geschäftsprüfungskommission (GPK) 

Die GPK konnte sich an der Besprechung mit der Revisionsstelle sowie an der Sitzung mit dem Ge-
meinderat vom 28. März 2025 davon überzeugen, dass die Jahresrechnung 2024 ordnungsgemäss 
und gemäss den kantonalen sowie kommunalen gesetzlichen Vorgaben geführt wurde. Es konnten 
keine Anzeichen von Unregelmässigkeiten in der Jahresrechnung der Gemeinde Glarus festgestellt 
werden. 

Die GPK beantragt der Gemeindeversammlung, die Jahresrechnung 2024 in Übereinstimmung mit 
dem Bericht der PROVIDA Wirtschaftsprüfung AG zu genehmigen und dem Antrag des Gemeindera-
tes zu folgen.  

Zudem empfiehlt die GPK, die Verpflichtungskredite zu genehmigen und die Kreditüberschreitungen 
zur Kenntnis zu nehmen. 
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Traktandum 7 

Liegenschaftsverkauf: Fronacher Ennenda 

7.1 Die Vorlage im Überblick 

Bei der Parzelle Nr. 1276 im Ortsteil Ennenda (Pumpstation Fronacher) handelt es sich um Bauland in 
der Kernzone, welches interessantes Entwicklungspotenzial für Wohnraum bietet. Dieses kann jedoch 
nicht durch die Gemeinde entwickelt werden, sondern soll privaten Investoren zur Verfügung gestellt 
werden. Aus diesem Grund soll die Liegenschaft mit Auflagen in einem ordentlichen Bieterverfahren 
verkauft werden. Die Verkaufsabsicht wurde bereits an der Gemeindeversammlung vom 29. Novem-
ber 2024 im Rahmen der Zustimmung zum Budget 2025 von den Stimmberechtigten der Gemeinde 
Glarus geäussert. Da der Verkaufserlös den Betrag von CHF 500'000 übersteigen wird, ist die Ge-
meindeversammlung für diesen Verkauf zuständig. 

7.2 Ausgangslage 

Die Parzelle Nr. 1276 (Pumpstation Fronacher)  

Bei der Parzelle handelt es sich um ein topographisch gut bebaubares Grundstück in der heutigen 
Kernzone im Chölhof, in Ennenda. Aktuell ist dieses mit einer alten Pumpstation, einem Betriebsge-
bäude für die Technischen Betriebe Glarus und mit sechs Personenwagen-Fertiggaragen bebaut. Für 
eine neue bauliche Nutzung müssten die Pumpstation und das Betriebsgebäude abgebrochen werden 
und die Mietverträge mit Revers (Fertiggaragen auf Mietboden) mit den Garageneigentümern gekün-
digt und allenfalls Ersatz im Neubau angeboten werden.  
 

Ein Pumpwerk (je nach Bauart auch Hebe- 
oder Schöpfwerk genannt) ist eine Anlage, 
die dazu dient, Wasser aus einem tiefer 
gelegenen Gewässer in ein höher gelege-
nes zu pumpen. Die Pumpstation Frona-
cher pumpte früher insbesondere in der 
Nacht Wasser aus der Quelle Bachseli 
Schlatt/Mühlefuhr in das höher gelegene 
Wasserreservoir Geizen. Somit konnte das 
Reservoir Geizen tagsüber die höher gele-
genen Haushalte im Oberdorf, im Chölhof 
und im Fronacher mit Wasser versorgen. 
Die Wasserversorgung der genannten 
Quartiere ist seit einigen Jahren durch ein 
anderes Kraftwerk sichergestellt. 

 

Das Gebäude der ehemaligen Pumpstation ist in sehr schlechtem Zustand. Eine Sanierung bzw. Um-
nutzung der Immobilie ist aufgrund hoher Investitionskosten nicht sinnvoll. 

Die Parzelle Nr. 1276, Grundbuch Ennenda, hat eine Grösse von 908 m². Rund die Hälfte der Liegen-
schaft ist nicht überbaut. Da es sich um Bauland in der Kernzone handelt, sollen zur Entwicklung des 
Quartiers auf der Liegenschaft Wohneinheiten als Miet- oder Eigentumswohnungen entstehen. 

Pumpstation und Personenwagen-Fertiggaragen 



 

 

Miteinbezug der Technischen Betriebe Glarus 

Die oben erwähnte Trafostation der Technischen Betriebe Glarus ist nach wie vor in Betrieb und ver-
sorgt die Umgebung mit Energie. Der Verkauf beinhaltet die Auflage, die Betriebsbereitschaft der Tra-
fostation durchgehend zu gewährleisten.  

Verkauf im Bieterverfahren 

Die Parzelle Nr. 1276, Fronacher 7a, 8755 Ennenda, wurde am 1. Oktober 2024 von einem privaten 
Immobilienbüro auf CHF 535'000 geschätzt. Die Bewertung erfolgte mittels Residualwertmethode auf 
der Basis eines mutmasslich realisierbaren Projektes mit kommerzieller Nutzungsabsicht als Rendite-
objekt, für «Hauptnutzung Wohnen». 

Für den Verkauf wird ein ordentliches Bieterverfahren durchgeführt. Der Gemeinderat hat den Min-
destverkaufspreis auf CHF 535'000 festgelegt. Wird nicht mindestens dieser Preis erreicht, so unter-
bleibt ein Verkauf. Das Bieterverfahren ist eine Vorgehensweise beim Liegenschafts- bzw. Immobilien-
verkauf. Es gibt keinen Fixpreis für die Liegenschaft. Stattdessen geben potenzielle Käuferinnen und 
Käufer Gebote ab. Die Interessenten können auf Basis der Verkaufsdokumentation und einer Besichti-
gung in mehreren Bieterrunden ihr Angebot abgeben. Den Zuschlag erhält der Interessent mit dem 
höchsten Angebot. 

Bereits in den letzten Jahren haben sich zahlreiche Kaufinteressenten bei der Gemeinde Glarus ge-
meldet, die die Parzelle Nr. 1276, Grundbuch Ennenda, entwickeln wollen und die Ausgangslage ken-
nen. Sie alle wurden auf die Interessentenliste gesetzt und erhalten die Verkaufsdokumentation zuge-
schickt. Zudem wird die Liegenschaft öffentlich ausgeschrieben. Weitere Interessenten können sich 
per E-Mail beim Departement Liegenschaften und Sicherheit (liegenschaften@glarus.ch) melden. 



 

7.3 Erwägungen des Gemeinderats 

Die Parzelle Nr. 1276, Grundbuch Ennenda, wird für den Gemeindebetrieb nicht benötigt, verfügt je-
doch über interessantes Entwicklungspotenzial. Der Gemeinderat stimmt deshalb dem Verkauf der 
Liegenschaft zu. Dem Gemeinderat ist es wichtig, dass für die Besitzer der Mietböden bzw. auch für 
die Mietvertragsverhältnisse der Fertiggaragen eine Lösung gefunden wird. Ebenfalls will der Gemein-
derat sicherstellen, dass die wichtige Trafostation weiterhin betrieben werden kann. 

Aus diesem Grund muss die Käuferschaft die Technischen Betriebe Glarus in ein mögliches Projekt 
einbeziehen. Der Gemeinderat ist der Ansicht, dass die Liegenschaft zwar zu fairen Konditionen, aber 
nicht unter Wert verkauft werden sollte. Deshalb spricht er sich dafür aus, für den Verkauf einen Min-
destpreis von CHF 535'000 festzulegen. Der Verkauf soll sodann an die meistbietende Käuferschaft 
erfolgen. 

7.4 Antrag an die Gemeindeversammlung 

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen sowie auf Art. 11 Abs. 1 Bst. i der Gemeindeordnung be-
antragt der Gemeinderat der Gemeindeversammlung, folgenden Beschluss zu fassen:  

1. Die im Alleineigentum der Gemeinde Glarus stehende Liegenschaft Parzelle Nr. 1276 (Grund-
buch Ennenda) wird unter Auflagen an die Meistbietende bzw. den Meistbietenden verkauft. 

2. Der Mindestverkaufspreis beträgt CHF 535'000. 

3. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug, insbesondere der Durchführung eines ordentlichen Bie-
terverfahrens, beauftragt. 

 

Stellungnahme der Geschäftsprüfungskommission (GPK) 

Die GPK hat den Verkauf der Liegenschaft "Fronacher Ennenda", Parzelle 1276 im ordentlichen Bie-
terverfahren geprüft. Der festgelegte Mindestverkaufspreis von CHF 535'000 muss zwingend erzielt 
werden. Der Gemeinderat hat sich bewusst gegen die Vergabe mittels Baurechtsvertrag entschieden, 
schliesst eine solche Vergabe bei weiteren Desinvestition nicht mehr benötigter Liegenschaften aber 
nicht aus. Der Verkauf der Immobilie findet seine Grundlage in der im Jahr 2019 durch den Gemeinde-
rat beschlossenen und verabschiedeten Immobilienstrategie. 

 
  



 

Traktandum 8 

Liegenschaftsverkauf: Mühleareal Ennenda 

8.1 Die Vorlage im Überblick 

Die drei Parzellen im Mühleareal Nrn. 1806, 1387 und 1226, alle Grundbuch Ennenda, befinden sich 
in der Kernzone, welches interessantes Entwicklungspotenzial bietet. Die Liegenschaften können 
nicht durch die Gemeinde entwickelt werden, sondern sollen privaten Investoren zur Verfügung ge-
stellt werden. Die Verkaufsabsicht wurde bereits an der Gemeindeversammlung vom 29. November 
2024 mit der Zustimmung zum Budget 2025 von den Stimmberechtigten der Gemeinde Glarus geäus-
sert. Die Parzelle Nr. 1806 soll einzeln verkauft werden. Infolge der Erschliessungssituation werden 
die Parzellen Nrn. 1387 und 1226 zusammengenommen und als Einheit verkauft. Da die Verkaufser-
löse den Betrag von CHF 500'000 übersteigen werden, ist die Gemeindeversammlung für die Ver-
käufe zuständig. 

8.2 Ausgangslage 

Das Mühleareal in Ennenda 

Das Mühleareal in Ennenda besteht aus verschiedenen Liegenschaften, die einerseits der Gemeinde 
Glarus sowie privaten Besitzern gehören. Die zum Verkauf stehenden Liegenschaften Nrn. 1806, 
1387 und 1226, alle Grundbuch Ennenda, sind im Besitz der Gemeinde Glarus und umschliessen die 
private Liegenschaft Nr. 1460 auf drei Seiten. 

Der Verkauf der Liegenschaften soll die Entwicklung des Mühleareals begünstigen. Aus diesem Grund 
ist der Einzelverkauf der drei Liegenschaften nicht zielführend. Der Verkauf wird in zwei Teilverkäufen 
abgewickelt. 

 

Parzelle Nr. 1806: Bei der Liegenschaft handelt es sich um ein flaches Grundstück in der Kernzone, 
an der Mühlestrasse, in Ennenda. Aktuell ist dieses mit 5 Fertiggaragen im Mietverhältnis (Mietver-
träge mit Revers/Fahrnisbauten) bebaut sowie als Garten genutzt. Die Grundstücksfläche beträgt 
745 m². Der Marktwert der Liegenschaft beläuft sich gemäss einer externen Verkehrswertschätzung 
vom 1. Februar 2023 auf CHF 560'000.  

Parzellen Nrn. 1387/1226: Bei der Parzelle Nr. 1387 (siehe braune Fläche auf nachstehender Grafik) 
handelt es sich um ein ungünstig geformtes, flaches Grundstück in der Kernzone von Ennenda, an 
zentraler Lage. Auf dem Grundstück befindet sich ein zweigeschossiges Lagergebäude (6a) einer 
ehemaligen Bauunternehmung. Die Parzelle hat eine Grösse von 608 m². Die Erschliessung der Par-
zelle Nr. 1387 ist nur über die Parzelle Nr. 1226 sinnvoll und möglich.  



 

Die Parzelle Nr. 1226 hat eine Fläche von 405 m² und befindet sich in der Kern- und Bauzone. Auf 
dem Grundstück befindet sich ein Werkstatt-Lagergebäude mit Garagen (4a). Eine weitere Fläche von 
905 m² in der Kern- und Bauzone befindet sich in östlicher Richtung hinter der Parzelle Nr. 1387 auf 
einem Teil der Parzelle Nr. 1527. Bei einem alleinigen Verkauf der Parzellen Nrn. 1387 und 1226 kann 
diese Kern- und Bauzone der Parzelle Nr. 1527 (siehe beige Fläche auf nachstehender Grafik) nicht 
mehr erschlossen werden.  

Aus diesem Grund werden die Parzellen Nrn. 1387, 1226 sowie der in der Kern- und Bauzone lie-
gende Teil der Parzelle Nr. 1527 zusammengefasst. Somit entsteht eine L-förmige Liegenschaft mit 
einer Fläche von 1‘918 m², welche in den Verkaufsprozess überführt wird.  

Verkaufsverfahren und Verkaufskonditionen 

Parzelle Nr. 1806: Für den Verkauf wird ein ordentliches Bieterverfahren durchgeführt. Der Gemeinde-
rat hat den Mindestverkaufspreis auf CHF 560'000 festgelegt. Wird nicht mindestens dieser Preis er-
reicht, so unterbleibt ein Verkauf. Es werden keine weiteren Verkaufskonditionen festgelegt. 

Parzellen Nrn. 1387/1226 inkl. Teilfläche in der Kern- und Bauzone der Parzelle Nr. 1527: Für die Ver-
kaufsfläche wird eine gesamtheitliche Lösung gesucht, welche mit einem selektiven Projekt- und In-
vestorenwettbewerb sichergestellt wird. Dieses mehrstufige Verfahren nach SIA-Ordnung 142 stellt 
eine qualitativ hohe Entwicklung des Mühleareals sicher. Der Gemeinderat hat den Mindestverkaufs-
preis auf CHF 1‘035'000 festgelegt. Wird nicht mindestens dieser Preis erreicht, so unterbleibt ein Ver-
kauf. Es werden keine weiteren Verkaufskonditionen festgelegt.  

8.3 Erwägungen des Gemeinderats 

Die Parzellen Nrn. 1806, 1387 und 1226 im Mühleareal in Ennenda werden für den Gemeindebe-
trieb nicht benötigt, verfügen jedoch über interessantes Entwicklungspotenzial. Der Gemeinderat 
stimmt deshalb dem Verkauf der Liegenschaften in zwei Verfahren zu.  

Dem Gemeinderat ist es wichtig, dass mit den beiden Verfahren Käuferinnen bzw. Käufer gefunden 
werden, welche für eine gute Entwicklung des Mühleareales sorgen. Für den Verkauf der Parzelle 
Nr. 1806, Grundbuch Ennenda, legt der Gemeinderat einen Mindestpreis von CHF 560'000 fest. 
Die Parzellen Nrn. 1387/1226 sowie die Teilfläche der Kern- und Bauzone der Parzelle Nr. 1527, 
alle Grundbuch Ennenda, sollen gemeinsam als Gesamtfläche einen Mindestverkaufspreis von 
CHF 1’035’000 erzielen. 

  

Werkstatt-Lagergebäude auf Parzelle Nr. 1226 

Situation Parzellen Nrn. 1387, 1226 und 
1527 



 

8.4 Antrag an die Gemeindeversammlung 

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen sowie auf Art. 11 Abs. 1 Bst. i der Gemeindeordnung be-
antragt der Gemeinderat der Gemeindeversammlung, folgenden Beschluss zu fassen:  

1. Die im Alleineigentum der Gemeinde Glarus stehende Parzelle Nr. 1806, Grundbuch Ennenda, 
wird an die Meistbietende bzw. den Meistbietenden verkauft. 

2. Der Mindestverkaufspreis beträgt CHF 560'000. 

3. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug, insbesondere der Durchführung eines ordentlichen Bie-
terverfahrens, beauftragt. 

4. Die im Alleineigentum der Gemeinde Glarus stehende Liegenschaft, bestehend aus den Parzel-
len Nrn. 1387, 1226 sowie dem Flächenteil der Kern- und Bauzone der Parzelle Nr. 1527, alle 
Grundbuch Ennenda, wird mit dem Verfahren eines selektiven Projekt- und Investorenwettbe-
werb verkauft. 

5. Der Mindestverkaufspreis beträgt CHF 1’035'000. 

6. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug, insbesondere der Durchführung eines selektiven Projekt- 
und Investorenwettbewerbs, beauftragt. 

 

Stellungnahme der Geschäftsprüfungskommission (GPK) 

Die GPK hat den Verkauf der Liegenschaften "Mühlearel Ennenda", Parzellen 1806, sowie Parzellen 
1387/1226 im ordentlichen Bieterverfahren geprüft. Die festgelegten Mindestverkaufspreise in der 
Höhe von CHF 560'000 respektive CHF 1’035’000 müssen zwingend erzielt werden. Der Gemeinderat 
hat sich auch bei diesem Geschäft bewusst gegen die Vergabe mittels Baurechtsvertrag entschieden, 
schliesst eine solche Vergabe bei weiteren Desinvestition nicht mehr benötigter Liegenschaften aber 
nicht aus. Der Verkauf der Immobilien findet seine Grundlage in der im Jahr 2019 durch den Gemein-
derat beschlossenen und verabschiedeten Immobilienstrategie. 

 

  



 

Traktandum 9 

Ersatz Strassenreinigungsmaschine:  
Verpflichtungskredit von CHF 275'000 

9.1 Die Vorlage im Überblick 

Zur Strassenreinigung hat die Gemeinde seit dem Jahr 2019 eine Reinigungsmaschine des Typs 
«Hako Citymaster 2200» mit Dieselantrieb im Einsatz. Diese Maschine wurde für rund CHF 140'000 
erworben. Nach nun etwas mehr als 5 Jahren im Einsatz haben sich bei lediglich 5'060 Betriebsstun-
den (Stand April 2025) bereits Reparatur- und Wartungskosten von rund CHF 67'000 angesammelt. 
Zudem mussten die Einsatzunterbrüche teilweise mit externen Reinigungsmaschinen überbrückt wer-
den, was zusätzliche Kosten auslöste. Als Strasseneigentümerin ist die Gemeinde gemäss Art. 55 des 
Kantonalen Strassengesetzes zur Strassenreinigung verpflichtet. 

Aufgrund dieser Reparatur- und Wartungskosten, den durch die Ausfallzeiten ausgelösten Folgekos-
ten sowie der Aussicht, dass sich dieses «Montagsmodell» trotz diverser Bemühungen und Instand-
setzungen auch künftig nicht verbessern wird, ist eine Ersatzbeschaffung angezeigt. 

Die Gegenüberstellung neuwertiger Maschinen zeigt, dass batterieelektrische Fahrzeuge im Vergleich 
zu dieselbetriebenen zwischenzeitlich diverse Vorteile mit sich bringen. Die Anschaffungskosten sind 
zwar höher als bei einem Fahrzeug mit Verbrennungsmotor, dafür fallen die Energie- und Servicekos-
ten in den nachfolgenden Jahren erwartbar geringer aus. Zudem ermöglicht der tiefere Emissionsaus-
stoss bei einem Fahrzeug mit Elektroantrieb eine Mitfinanzierung aus dem Energiefonds 
(CHF 126'540). Aus diesen Gründen beantragt der Gemeinderat einen Verpflichtungskredit von 
CHF 275'000 (brutto) für eine Ersatzbeschaffung (unter Berücksichtigung des Beitrags aus dem Ener-
giefonds netto CHF 148‘460).  

Die Ausschreibung soll zudem so ausgestaltet werden, dass auch preisgünstige Occasions- oder Vor-
führ-Fahrzeuge als Angebotsvariante aufgenommen werden. Damit bestünde weiterhin die Möglich-
keit, dass – wenn interessante Angebote zu Occasions- oder Vorführ-Fahrzeugen eingereicht würden 
– diese gewählt werden könnten. 

9.2 Ausgangslage 

Die heute im Einsatz stehende Strassenreinigungsmaschine (Typ «Hako Citymaster 2200», Dieselan-
trieb) wurde zu einem Kaufpreis von rund CHF 140'000 erworben und im November 2019 in Betrieb 
gesetzt. Sie ist nun rund fünfeinhalb Jahre alt. 

 

Aktuell in Betrieb stehende Strassenreinigungsmaschine (Hako Citymaster 2200, Dieselantrieb) 



 

Normalerweise kann bei einem solchen Fahrzeug mit rund 10'000 Betriebsstunden oder einem Alter 
von 10 Jahren gerechnet werden, bevor grössere Reparaturen anstehen, die im Verhältnis zu den An-
schaffungskosten erheblich ins Gewicht fallen. Die aktuell im Einsatz stehende Maschine hat sich je-
doch als überdurchschnittlich störungsanfällig erwiesen («Montagsmodell»). Seit Ablauf der Garantie-
zeit sind immer wieder Reparaturen notwendig, welche Einsatzunterbrüche zur Folge haben. So ha-
ben sich in den letzten rund fünf Betriebsjahren (bis April 2025) bereits Reparatur- und Wartungskos-
ten von ca. CHF 67'000 angesammelt. Zusätzlich mussten die Einsatzunterbrüche teilweise mit exter-
nen Reinigungsmaschinen überbrückt werden, was zusätzliche Kosten auslöste.  

Aufgrund der sich laufend anhäufenden Reparatur- und Wartungskosten, den durch die Ausfallzeiten 
ausgelösten Folgekosten (Einmieten einer Maschine) sowie der Aussicht, dass sich dies trotz diverser 
Bemühungen und Instandsetzungen auch in Zukunft so fortsetzen wird, ist eine Ersatzbeschaffung an-
gezeigt.  

Beschaffung einer Strassenreinigungsmaschine 

Es sind Offerten für eine neuwertige Maschine mit Verbrennungsmotor wie auch für eine batterieelekt-
rische Maschine eingeholt worden. Nebst den Abklärungen für eine mögliche Neubeschaffung wurden 
auch Abklärungen für einen Kauf eines preisgünstigen Occasions- oder Vorführ-Fahrzeugs (sowohl 
Verbrennungsmotor als auch Elektroantrieb) getätigt. 

Occasions- und Vorführ-Fahrzeuge sind bezüglich der Bestückung der Zusatzgeräte und Ausstattung 
in den meisten Fällen nicht so konzipiert, wie dies für das spezifische Einsatzgebiet in der Gemeinde 
Glarus zweckdienlich wäre. Sie müssten folglich noch angepasst und mit den benötigten Zusatzgerä-
ten oder Ausstattungen bestückt werden. Die Verfügbarkeit eines tauglichen Occasions- oder Vorführ-
Fahrzeugs lässt sich jedoch nicht vorhersehen und dessen Eignung ist im konkreten Einzelfall zu prü-
fen. Trotzdem soll diese Variante nicht verworfen und im Rahmen der Ausschreibung als Angebotsva-
riante aufgenommen werden. So würde die Möglichkeit bestehen, dass – wenn interessante Angebote 
zu Occasions- oder Vorführ-Fahrzeugen eingereicht würden – diese gewählt werden könnten.  

Die Abklärungen zu geeigneten neuwertigen Maschinen haben ergeben, dass batterieelektrische 
Fahrzeuge im Vergleich zu dieselbetriebenen zwischenzeitlich diverse Vorteile mit sich bringen. Bei 
den eingeholten Offerten hat sich gezeigt, dass die Anschaffungskosten eines batterieelektrischen 
Fahrzeuges mit rund CHF 275'000 höher sind als bei einem vergleichbaren Modell mit Verbrennungs-
motor (rund CHF 190'000). Der tiefere Emissionsausstoss bei einem Fahrzeug mit Elektroantrieb er-
möglicht dafür eine Mitfinanzierung über den Energiefonds (Beitrag von CHF 126'540). Die Beschaf-
fungskosten für eine Strassenreinigungsmaschine mit Elektroantrieb belaufen sich unter Berücksichti-
gung des Beitrags aus dem Energiefonds auf netto CHF 148‘460. 

Über den gesamten Nutzungszeitraum betrachtet sind zudem die Energie- und Servicekosten einer 
batterieelektrischen Strassenreinigungsmaschine tiefer und die Schwerverkehrsabgabe sowie die Mo-
torfahrzeugsteuer entfallen. Weil der jährliche Dieselverbrauch einer Strassenreinigungsmaschine mit 
Verbrennungsmotor aufgrund der intensiven Nutzung relativ hoch ist, ist mit entsprechend hohen jähr-
lichen Ausgaben für die «Energie» zu rechnen. In der nachfolgenden Abbildung zu den «Total Cost of 
Ownership» (Gesamtbetriebskosten über den ganzen Nutzungszeitraum) ist der Vergleich bildlich dar-
gestellt. Dabei handelt es sich um Hochrechnungen. 

 



 

 

Hochrechnung Total Cost of Ownership: batterieelektrisch betriebenes Fahrzeug und Fahrzeug mit Dieselantrieb 
über den gesamten Nutzungszeitraum im Vergleich 

In der Gemeinde sind bereits mehrere Elektrofahrzeuge im Einsatz. Aus diesem Grund wurde im ver-
gangenen Jahr die Stromversorgung im Werkhof überprüft und im Frühling 2025 ein Lastmanagement 
eingebaut. Die vorhandene Ladeinfrastruktur würde auch für eine zusätzliche elektrobetriebene Stras-
senreinigungsmaschine ausreichen.  

Der Gemeinderat ist daher zum Schluss gekommen, dass von den erhältlichen neuwertigen Strassen-
reinigungsmaschinen eine Maschine mit einem batterieelektrischen Antrieb für die Gemeinde Glarus 
am meisten Vorteile mit sich bringt. Preisgünstige Occasions- oder Vorführ-Fahrzeuge sollen als An-
gebotsvariante im Rahmen der Ausschreibung aufgenommen werden. Damit weiterhin die Möglichkeit 
besteht, dass – wenn interessante Angebote zu Occasions- oder Vorführ-Fahrzeugen eingereicht wür-
den – diese gewählt werden könnten.  

Ohne Ersatzbeschaffung würde das vorhandene Fahrzeug weiterbetrieben und bei Bedarf wie bis an-
hin repariert werden. Bei Ausfällen wäre weiterhin ein Ersatzgerät einzumieten. Es wäre mit zuneh-
mend hohen Reparatur- und Ausfallkosten zu rechnen.  

Strassenreinigung als Gemeindeaufgabe 

Die Pflicht zur Reinigung von öffentlichen Strassen innerhalb der «geschlossenen Ortslage» (Inner-/ 
Ausserortstafeln auf der Strasse) ist gemäss Art. 55 des Kantonalen Strassengesetzes Sache der Ge-
meinden. Ausserhalb der geschlossenen Ortslage ist es Sache des Strasseneigentümers. Die Ge-
meindestrassen haben insgesamt eine Länge von rund 80 km. Hinzu kommen verschiedenste Wege 
für Fussgänger/-innen, Velofahrer/-innen und weitere öffentliche Strassen. Für die Reinigung all dieser 
Strassen und Wege ist eine gemeindeeigene Reinigungsmaschine unentbehrlich.  

Die jetzige Maschine befindet sich – mit Ausnahme von Wartungen oder Reparaturen – mit rund 
1000 Betriebsstunden pro Jahr im Einsatz. Bei Unwettern, Baustellen oder sonstigen Ereignissen 
müssen vereinzelt weitere, externe Strassenreinigungen beauftragt werden. Nebst der maschinellen 
Strassenreinigung werden auch manuelle Strassenreinigungen durchgeführt (zum Beispiel bei Trep-
pen, schmalen oder unförmigen Trottoirs, parkierten Autos, Platzmöblierungen oder Baumlöchern 
usw.). 

Eine regelmässige mechanische Reinigung der Strassen sowie der Rad- und Gehwege ist von zentra-
ler Bedeutung für die Verkehrssicherheit, die Funktionstüchtigkeit der Strassen, die Kanalisationslei-
tungen, die Wirtschaftlichkeit sowie für die Gesundheit und den Umweltschutz.  

 



 

Verkehrssicherheit:  Durch Verunreinigungen wie Staub, Pneuabrieb, Laub, Äste oder Littering ent-
steht Fahrbahnglätte. Wasserlachen oder sogar Aquaplaning erzeugen ge-
fährliche Situationen. Schmutz auf der Fahrbahn trübt die Sichtbarkeit von 
Bodenmarkierungen. 

Funktionstüchtigkeit:  Laub und grössere Mengen an Schmutz können die Einlaufroste sowie 
Schächte und Abläufe verstopfen. Dringen verstopfende Materialien in die 
Kanalisationsleitungen ein, kann der Abfluss verhindert werden und es ent-
steht ein Rückstau. 

Wirtschaftlichkeit:  Die fachgerechte und regelmässige Strassenreinigung verlängert die Lebens-
dauer der Strassenbauanlage (bspw. Entfernen von Salzrückständen, um 
Schäden am Belag zu reduzieren). Auch der unkontrollierte Schmutzeintrag in 
die Kanalisation kann hohe Folgekosten erzeugen (Spülungen, Nachinspekti-
onen von Schächten, Leitungen, Sonderbauwerken). 

Gesundheit und Umweltschutz: Durch Aufwirbelungen entstehen gesundheitsschädigende Staubemissionen. 
Schadstoffe und Staubrückstände sollten daher durch eine regelmässige Rei-
nigung entfernt und abgeführt werden. Zudem wirken sich solche Aufwirbelun-
gen beeinträchtigend auf die Sicht aus. Um die Verschmutzung von Böden 
und Wasser zu reduzieren, muss sichergestellt werden, dass das Strassenab-
wasser nicht unkontrolliert abläuft, sondern wie vorgesehen versickert oder 
über die Kanalisation abläuft. 

9.3 Finanzielle Auswirkungen 

Der beantragte Verpflichtungskredit von CHF 275‘000 bemisst sich an der Richtofferte vom Januar 
2025 für ein Elektrofahrzeug. Aus dem Energiefonds darf ein Beitrag von CHF 126‘540 erwartet wer-
den. Die Beschaffungskosten für eine Strassenreinigungsmaschine mit Elektroantrieb belaufen sich 
somit unter Berücksichtigung dieses Beitrags aus dem Energiefonds auf netto CHF 148‘460. Die Brut-
todarstellung verlangt, dass Investitionsausgaben und -einnahmen getrennt voneinander und in voller 
Höhe ausgewiesen werden. Daher wird der Bruttokredit von CHF 275‘000 beantragt. Im Budget 2025 
ist in der Position «Ersatz Hako Citymaster 2022» der Betrag von CHF 275‘000 enthalten. Die vorhan-
dene Ladeinfrastruktur würde ausreichen und keine zusätzlichen Kosten auslösen. 

Preisgünstige Occasions- oder Vorführ-Fahrzeuge sollen als Angebotsvariante im Rahmen der Aus-
schreibung aufgenommen werden. Damit besteht die Möglichkeit, dass – wenn passende Angebote 
zu Occasions- oder Vorführ-Fahrzeugen eingereicht würden – diese dennoch gewählt werden können.  

Die jetzige Strassenreinigungsmaschine würde zum bestmöglichen Preis verkauft werden.  

9.4 Erwägungen des Gemeinderats 

Für den sicheren und ordentlichen Betrieb einer Strasse ist eine Strassenreinigungsmaschine unum-
gänglich. Diese Maschine ist im Dauereinsatz und erbringt eine wichtige Funktion für den Betrieb der 
Strassen und Wege im Gemeindegebiet. Mit dem Ersatz des heutigen Fahrzeuges mit Verbrennungs-
motor durch ein elektroangetriebenes Fahrzeug kann ein erheblicher Beitrag zum Klimaschutz geleis-
tet werden. Des Weiteren können damit auch Folgekosten (bei den Reparaturen oder bei den Infra-
strukturen) vermieden werden. Eine allfällige Option eines Occasions- oder Vorführ-Fahrzeuges wird 
im Ausschreibungsverfahren mitberücksichtigt. 

  



 

9.5 Antrag an die Gemeindeversammlung 

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen sowie auf Art. 41 Abs. 1 Bst. c des Gemeindegesetzes 
und Art. 37 ff. des Finanzhaushaltsgesetzes in Verbindung mit Art. 14 Abs. 2 Bst. a der Gemeindeord-
nung beantragt der Gemeinderat der Gemeindeversammlung, folgenden Beschluss zu fassen:  

1.  Für die Ersatzanschaffung einer Strassenreinigungsmaschine wird ein Verpflichtungskredit von 
CHF 275'000 genehmigt.  
Die Kreditsumme erhöht oder vermindert sich um die zwischen der Aufstellung der Kostenschät-
zung und der Beschaffung eingetretene Kostenentwicklung (Preisbasis: Preisindex des Gesamt-
angebots [PGA] Stand Januar 2025). 

2.  Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt. 

 

Stellungnahme der Geschäftsprüfungskommission (GPK) 

Die Strassenreinigungsmaschine wurde im Jahr 2019 für rund CHF 140'000 angeschafft und ist seit-
her im Einsatz. Nach etwas mehr als fünf Jahren Betriebsdauer und einer Laufleistung von 5'060 
Stunden sind Reparatur- und Wartungskosten in der Höhe von rund CHF 67'000 angefallen. Üblicher-
weise kann bei einem solchen Fahrzeug mit einer Lebensdauer von rund 10'000 Betriebsstunden oder 
einem Alter von etwa zehn Jahren gerechnet werden, bevor grössere Reparaturen notwendig werden. 
Die angefallenen Kosten erscheinen daher im Verhältnis zur bisherigen Einsatzdauer und den Be-
triebsstunden als ausserordentlich hoch. 

Der Gemeinderat wird deshalb ersucht, die Ursachen für diese hohe Kostenentwicklung zu analysie-
ren und aufzuzeigen, ob konstruktive Mängel, unsachgemässe Handhabung oder andere Faktoren zur 
vorzeitigen Kostenbelastung beigetragen haben. 

Die GPK stellt weiter fest, dass im Rahmen der ursprünglichen Beschaffung lediglich die Kaufoption 
geprüft wurde. Alternative Finanzierungsmodelle wie beispielsweise Investitionsgüterleasing wurden 
nicht in Betracht gezogen. Angesichts der aktuell angespannten finanziellen Lage der Gemeinde Gla-
rus empfiehlt die GPK, auf den Kauf einer neuen oder gebrauchten Maschine vorläufig zu verzichten. 

Zudem erachtet die GPK es als notwendig, im Zusammenhang mit den hohen Reparatur- und War-
tungskosten zu prüfen, ob mögliche Garantieansprüche gegenüber dem Lieferanten oder Hersteller 
beziehungsweise deren Versicherung geltend gemacht werden können. Eine allfällige Neubeschaf-
fung einer Strassenreinigungsmaschine soll sorgfältig geprüft werden. Insbesondere sind alternative 
Finanzierungsformen zwingend in die Überlegungen einzubeziehen und die Auswirkungen auf die Ge-
meindefinanzen umfassend darzustellen. 

  



 

Traktandum 10 

Zonenplanänderung Ennetbühls: 
Rückzug Genehmigungsantrag und Aufhebung Planerlass 

10.1 Die Vorlage im Überblick 

Die Arealentwicklung Kartoni ist – dank der Unterstützung und tatkräftigen Mitwirkung von Bevölke-
rung, Anwohnenden und Projektbeteiligten – weit fortgeschritten. Die von der Gemeindeversammlung 
1/2023 vom 2. Juni 2023 (Traktandum 10) erlassene Zonenplanänderung Ennetbühls und der durch 
den Gemeinderat erlassene Überbauungsplan Kartoni wurden Ende des Jahres 2023 dem kantona-
len Departement Bau und Umwelt (DBU) zur Genehmigung eingereicht. Die Genehmigungen sind 
noch nicht erfolgt.  

Weiterhin stimmte später die Gemeindeversammlung 1/2024 vom 31. Mai 2024 einem Verpflichtungs-
kredit für die Revitalisierung des Dorfbachs Ennenda zu (Traktandum 12). Diese Revitalisierung 
verbessert den Hochwasserschutz für den in der Ebene liegenden Teil von Ennetbühls und ist eine 
Voraussetzung für die Realisierung der Überbauung Kartoni. Zugleich entsteht dadurch ein Naherho-
lungsgebiet in Zentrumsnähe, und es führt zu einer ökologischen Aufwertung. 

Dieses Revitalisierungsprojekt Dorfbach Ennenda hat nun jedoch einen grösseren Raumbedarf, als 
vormals in der Zonenplanänderung Ennetbühls vorgesehen war. In der Folge reduziert sich die über-
baubare Bauzone Untere Allmeind auf eine Weise, dass diese nicht mehr zweckmässig überbaut wer-
den kann und einen unverhältnismässigen Erschliessungsaufwand verursachen würde.  

Die von der Gemeindeversammlung 1/2023 am 2. Juni 2023 erlassene Zonenplanänderung Ennet-
bühls, welche dem DBU zur Genehmigung eingereicht wurde, ist somit anzupassen. Der Gemeinderat 
beantragt daher der Gemeindeversammlung, diesen Planerlass der Zonenplanänderung vom 2. Juni 
2023 aufzuheben und den Genehmigungsantrag an das DBU entsprechend zurückzuziehen. Somit 
wird der Weg frei für die Genehmigung des ebenfalls aktualisierten Überbauungsplans Kartoni, die Be-
willigung des Bauvorhabens Kartoni sowie die Revitalisierung des Dorfbaches Ennenda.  



 

10.2 Ausgangslage 

Die einzelnen Planungsschritte im zeitlichen Überblick  
 

 

Überblick einzelne Planungsschritte im zeitlichen Ablauf 

Gemeindeversammlung (GV) 2013: Gemeinderichtplan

Entwicklungsschwerpunkt Bahnhof Glarus Ennetbühls

GV 2016: Ortsplanung Glarus

Umzonung Weidmann-Areal (Kartoni-Areal)

Einzonunug Untere Allmeind

Masterplan Kartoni

Überbauungsplan (ÜP) Teilrevision Zonenplan (ZP)

ÜP Kartoni ZP Änderung Ennetbühls

Information und Mitwirkung

ÜP Kartoni Änderung ZP Ennetbühls

Öffentliche Planauflage

ÜP Kartoni ZP Änderung Ennetbühls

Planerlass ÜP Kartoni

Fakultatives Referendum

GV 1/2023

Erlass ZP Änderung Ennetbühls

Genehmigungseingabe an Departement Bau und Umwelt (DBU)

ÜP Kartoni ZP Änderung Ennetbühls

GV 1/2024 spricht Verpflichtungskredit Revitalisierung Dorfbach

DBU: sisitiert Verfahren aufgrund GV Beschluss Revitalisierung Dorfbach

Abstimmung Planungen auf Revitalisierung Dorfbach 

 Teiländerung ÜP Kartoni  Aufhebung ZP Änderung Ennetbühls

Kartoni Quartier AG

 Baugesuchseingabe

 öffentliche Planauflage

DBU

 Sistierung Baugesuchverfahren

Information und Mitwirkung ZP-Änderung Kartoni

Teiländerung ÜP Kartoni geringfügige ZP Änderung Kartoni

Öffentliche Planauflage Genehmigungseingabe an DBU

Teiländerung ÜP Kartoni geringfügige ZP Änderung Kartoni

Fakultatives Referendum GV 1/2025 ZP Änderung Ennetbühls

Teiländerung ÜP Kartoni  Rückzug Genehmigungsantrag

DBU: Genehmigung

Geänderten ÜP Kartoni geringfügige ZP Änderung Kartoni

DBU

 Aufhebung Sistierung

 Bauentscheide Dep. Bau und Umwelt

Gemeinde

 Baubewilligung Gemeinde

Kartoni Quartier AG

Baubeginn Überbauung Kartoni

Kartoni Quartier AG

Realisierung Überbauung Kartoni

Fertigstellung/Bezug

 Aufhebung Planerlass

Vorbehalt Genehmigung ZP-Änderung

2025

ÜP Kartoni

2022

2018/19

2016

2013

2026/29

2020/21

2024

2023



 

Gemeindeversammlung 1/2023 vom 2. Juni 2023: Änderung des Zonenplans  
Ennetbühls (Traktandum 10)  

In den Jahren 2018–2021 wurde auf der Grundlage des Masterplans Kartoni unter tatkräftiger Mitwir-
kung von Bevölkerung und Anwohnenden das Richtkonzept der Arealentwicklung Kartoni und der Ent-
wurf des Überbauungsplans Kartoni erarbeitet. Darauf abgestimmt wurde die erforderliche Zonen-
planänderung Ennetbühls erarbeitet. Diese Planungen wurden dem Informations- und Mitwirkungsver-
fahren unterstellt und öffentlich aufgelegt. Der Gemeinderat erliess den Überbauungsplan Kartoni am 
24. November 2022 vorbehältlich des Planerlasses der Zonenplanänderung Ennetbühls durch die Ge-
meindeversammlung. Das fakultative Referendum zum Erlass des Überbauungsplans Kartoni wurde 
nicht ergriffen. Die Gemeindeversammlung hat die Zonenplanänderung Ennetbühls am 2. Juni 2023 
genehmigt.  

Der Überbauungsplan Kartoni vom 24. November 2022 ging davon aus, dass die in der Bauzone ver-
bleibende Wohnzone W3 Untere Allmeind zweckmässig überbaut und von der Ennetbühlerstrasse her 
erschlossen werden kann. Mit der Zonenplanänderung Ennetbühls wurden folgende Änderungen an 
der Zonenplan Siedlung vorgenommen: 

 neue Grünzone zur Schaffung des Kartoni-Freiraums (siehe unten Planeintrag Nr. 1);  
 neue Gewässerraumzone für den Dorfbach zur Gewährleistung des Hochwasserschutzes und 

den Gewässerschutz (siehe unten Planeintrag Nr. 2);  
 neue Verkehrsfläche zur Erschliessung der Bauzone Untere Allmeind (siehe unten Planeintrag 

Nr. 3); 
 geringfügige Umzonung einer Fläche von 30 m2 von der Grünzone zur Wohn- und Arbeitszone 3 

(WA3) (siehe unten Planeintrag Nr. 4).  

 

Darstellung aus Memorial vom 2. Juni 2023 (Traktandum 10) 

Gemeindeversammlung 1/2024 vom 31. Mai 2024: Verpflichtungskredit für die  
Revitalisierung des Dorfbachs Ennenda (Traktandum 12)  

Die weiteren Arbeiten zum Hochwasserschutz Dorfbach zeigten, dass ein revitalisierter Dorfbach in 
der Unteren Allmeind viele Vorteile mit sich bringt. Mit der Revitalisierung kann der Hochwasserschutz 
verbessert werden. Zudem werden die Bildung eines Naherholungsgebietes und eine ökologische 
Aufwertung erzielt. Bund und Kanton haben hohe Subventionen für die Revitalisierung des Dorfbachs 
in Aussicht gestellt (für detailliertere Ausführungen sei auf das Memorial zur Gemeindeversammlung 
1/2024 vom 31. Mai 2024, Traktandum 12, verwiesen).  

Aus genannten Gründen wurde der Gemeindeversammlung 1/2024 vom 31. Mai 2024 ein Verpflich-
tungskredit zur Revitalisierung des Dorfbachs Ennenda beantragt (Traktandum 12). Die Gemeindever-
sammlung hat diesem Antrag zugestimmt. 

Im Zusammenhang mit dem beantragten Verpflichtungskredit wurde im damaligen Memorial (S. 133) 
dargelegt, dass sich mit der Weiterentwicklung des Hochwasserschutzprojektes zum Revitalisierungs-
projekt die bebaubare Wohnzone W3 im Bereich der Unteren Allmeind reduziert (Reduktion um wei-



 

tere 2'000 m2 auf rund 4'100 m2). Ebenso wurde darauf hingewiesen, dass aufgrund des hohen Er-
schliessungsaufwandes eine zweckmässige und finanziell tragbare Überbauung der verbleibenden 
Bauzone W3 nicht mehr möglich ist. Mit der Zustimmung der Gemeindeversammlung zum Verpflich-
tungskredit für das Revitalisierungsprojekt Dorfbach sind daher der Überbauungsplan Kartoni und die 
Zonenplanänderung Ennetbühls der neuen Situation anzupassen.  

Antrag auf Aufhebung der Teilrevision Zonenänderung Ennetbühls  

Mit der Genehmigung des Verpflichtungskredits für das Revitalisierungsprojekt ergab sich eine Diskre-
panz zwischen dem Revitalisierungsprojekt und der auf dem Hochwasserschutzprojekt basierenden 
Zonenplanänderungen vom 2. Juni 2023 sowie auch dem Überbauungsplan Kartoni vom 24. Novem-
ber 2022. Dies betrifft insbesondere die Festlegung Gewässerraum Abschnitt Dorfbach (Nr. 2), die 
Grünzone Freiraum Kartoni (Nr. 1) und die Erschliessung des Gebiets Untere Allmeind (Nr. 3). Das 
Revitalisierungsprojekt bedarf nun eines grösseren und anderen Gewässerraums als in der Zonen-
planänderung vom 2. Juni 2023 (Nr. 2) vorgesehen; der Freiraum Kartoni (Nr. 1) korrespondiert so 
nicht mit dem Revitalisierungsprojekt, und auch die Erschliessungsstrasse (Nr. 3) ist nicht mehr erfor-
derlich, da eine Überbauung des in der verbleibenden Bauzone liegenden Gebiets Untere Allmeind 
weder zweckmässig noch finanziell tragbar ist.  

Um die im Rahmen der fortgesetzten Planungsarbeiten entstandenen Widersprüche aufzuheben, 
müssen die Zonenplanung, der darauf aufbauende Überbauungsplan und das Revitalisierungsprojekt 
Dorfbach wieder aufeinander abgestimmt werden. Damit der Zonenplan den neuen Verhältnissen an-
gepasst werden kann, beantragt der Gemeinderat der Gemeindeversammlung, die an der Gemeinde-
versammlung 1/2023 vom 2. Juni 2023 erlassene Zonenplanänderung aufzuheben und den Genehmi-
gungsantrag ans DBU zurückzunehmen.  

Mit der Aufhebung des Beschlusses der Zonenplanänderung Ennetbühls und der Rücknahme des Ge-
nehmigungsantrags ans DBU können die entstandenen Diskrepanzen überarbeitet und bereinigt wer-
den. Damit wird der Weg zur Genehmigung des angepassten Überbauungsplans Kartoni (Beschrän-
kung des Überbauungsplanperimeters auf das nördliche Planungsgebiet respektive Aufhebung der 
Festlegungen im Gebiet Untere Allmeind, siehe Abbildung unten) und in der Folge der Bewilligung des 
Bauprojektes Überbauung frei. 

 

Änderungen Überbauungsplan Kartoni vom 19.12.2024 



 

Sofern die Gemeindeversammlung dem Antrag folgt, bleibt die aktuell geltende Zonenplanung weiter-
hin in Kraft und die Zonenplanänderungen vom 2. Juni 2023 werden nicht umgesetzt. Sowohl das Re-
vitalisierungsprojekt Dorfbach als auch der Kartoni-Freiraum sind in den bestehenden Bauzonen (ak-
tuell geltender Zonenplan) zulässig und benötigen zur Realisierung keinen Überbauungsplan. Voraus-
setzung ist jedoch, dass diese Projekte aus dem Perimeter des Überbauungsplans Kartoni entlassen 
sind. Dies ist mit dem im Genehmigungsverfahren befindlichen, geänderten Überbauungsplan Kartoni 
zwischenzeitlich erfolgt.  

Die Aufhebung der Zonenplanänderung Ennetbühls (inkl. Planungsbericht) schafft die Möglichkeit, die 
Bauzone im Bereich Untere Allmeind auf das Revitalisierungsprojekt Dorfbach und das Projekt Kar-
toni-Freiraum abzustimmen. Die nicht erschliessbare und überbaubare Bauzone soll nach der Bauvoll-
endung des Revitalisierungsprojektes Dorfbach der Nichtbauzone zugewiesen werden. Diese Fläche 
steht dann an einem anderen Ort zur Kompensation für eine Ein- und Umzonung zur Verfügung. Die 
Gemeinde erhält damit einen bedeutenden Entwicklungsspielraum. 

10.3 Finanzielle Auswirkungen 

Die Aufhebung der Zonenplanänderung Ennetbühls hat keine finanziellen Auswirkungen. 

10.4 Erwägungen des Gemeinderates 

Die Planung, Koordination und Umsetzung der Arealentwicklung Kartoni und der weiteren Projekte 
und Aufgaben ist eine grosse Herausforderung und stellt hohe Anforderungen an alle Beteiligten. 
Nachdem die Gemeindeversammlung 1/2024 vom 31. Mai 2024 dem Verpflichtungskredit für das 
Revitalisierungsprojekt Dorfbach zugestimmt hat, ist die von der Gemeindeversammlung 1/2023 
am 2. Juli 2023 beschlossene Zonenplanänderung Ennetbühls überholt und aufzuheben. Der Über-
bauungsplan Kartoni muss auf den aktuellen Projektstand angepasst werden.  

Während der Überbauungsplan Kartoni im Bereich der Überbauung Kartoni keine Änderungen er-
fährt, steht der südliche Teilbereich Untere Allmeind dem Revitalisierungsprojekt entgegen und 
muss aufgehoben werden. Das Verfahren für die Änderung des Überbauungsplans (Aufhebung 
Teilbereich Süd, Untere Allmeind) konnte bereits durchgeführt und dem kantonalen Departement 
Bau und Umwelt zur Genehmigung eingereicht werden. 

Mit der Aufhebung der Zonenplanänderung Ennetbühls (Parzellen Nrn. 193, 228, 229 und 1480, 
Grundbuch Ennenda) der Gemeindeversammlung 1/2023 vom 2. Juni 2023 kann das Departement 
Bau und Umwelt in einem weiteren Schritt den überarbeiteten Überbauungsplan Kartoni genehmi-
gen. Mit der Genehmigung des Überbauungsplans Kartoni kann für das Baugesuch Kartoni eine 
Baubewilligung erteilt werden. 

Der Gemeinderat empfiehlt die Zustimmung zur Aufhebung des Beschlusses der Zonenplanände-
rung Ennetbühls (Parzellen Nrn. 193, 228, 229 und 1480, Grundbuch Ennenda) der Gemeindever-
sammlung 1/2023 vom 2. Juni 2023 sowie den Rückzug des Genehmigungsantrags an das kanto-
nale Departement Bau und Umwelt. 

10.5 Antrag an die Gemeindeversammlung 

Gestützt auf die vorstehenden Ausführungen sowie auf Art. 27 ff. RBG beantragt der Gemeinderat der 
Gemeindeversammlung, folgende Beschlüsse zu fassen:  

1. Der Gemeindeversammlungsbeschluss vom 2. Juni 2023 zum Erlass der Zonenplanänderung 
Ennetbühls (inkl. Planungsbericht), im Wortlaut «Änderung des Zonenplans Siedlung der Ge-
meinde Glarus (Parzellen Nr. 193, Nr. 228, Nr. 229 und Nr. 1480, alle Grundbuch Ennenda)», 
wird aufgehoben. 

2. Der Gemeindeversammlungsbeschluss vom 2. Juni 2023 zum Genehmigungsantrag an das kan-
tonale Departement Bau und Umwelt, im Wortlaut «die Änderung des Zonenplans Siedlung», 
wird zurückgezogen. 

3. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug beauftragt. 

 



 

Stellungnahme der Geschäftsprüfungskommission (GPK) 

Anlässlich der Gemeindeversammlung vom 31. Mai 2024 wurde der Verpflichtungskredit für die Revi-
talisierung des Dorfbachs Ennenda genehmigt. Da das Revitalisierungsprojekt einen grösseren Flä-
chenbedarf aufweist, als am 2. Juni 2023 von der Gemeindeversammlung erlassenen Zonenplan En-
netbühls vorgesehen ist, ist eine Anpassung dieses Zonenplans erforderlich. 

Gestützt auf Art. 29 Abs. 1 des Raumentwicklungs- und Baugesetzes (RBG) muss die Anpassung er-
folgen. Gemäss Art. 29 Abs. 2 RBG hat sie im gleichen Verfahren wie der ursprüngliche Erlass des 
Zonenplans zu erfolgen. 

Die Anpassung des Zonenplans ist notwendig, damit:  

  der aktualisierte Überbauungsplan Kartoni genehmigt werden kann, 

  die Baubewilligung für das Bauvorhaben Kartoni erteilt werden kann, 

  sowie die Revitalisierung des Dorfbachs Ennenda umgesetzt werden kann. 

 


